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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes über die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener
Produkte (Energiebetriebene-Produkte-Gesetz – EBPG)

A. Problem und Ziel

Umsetzung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 6. Juli 2005 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte
und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG des Rates sowie der Richtlinien
96/57/EG und 2000/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Abl.
EU Nr. L 191 vom 22. Juli 2005, S. 29, sog. EuP- oder Ökodesignrichtlinie).

B. Lösung

Verabschiedung eines Gesetzes, das nach Maßgabe der Ökodesignrichtlinie
sicherstellt, dass die in den Durchführungsmaßnahmen der EU-Kommission
festzulegenden Ökodesign-Anforderungen in Deutschland beachtet werden.

C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Keine

2. Vollzugsaufwand

Der Bund wird durch das Meldeverfahren (Mitteilung über Marktaufsichtsmaß-
nahmen an EU-Kommission, andere EU- und sonstige EWR-Mitgliedstaaten)
belastet. Die damit beauftragte Bundesanstalt für Materialforschung und -prü-
fung unterstützt – in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt – zugleich die
Bundesländer bei der Marktaufsicht und stellt ein Informationsangebot zur
Unterstützung der Wirtschaft bereit. Der Personalbedarf bei der Bundesanstalt
für Materialforschung und -prüfung beläuft sich auf 1,5 Planstellen/Stellen für
wissenschaftliche Mitarbeiter (1 A 14; 0,5 E 14 TVöD), die grundsätzlich mit
Überhangpersonal zu besetzen sind, d. h. mit Bediensteten, die bei anderen
Behörden der Bundesverwaltung wegen Aufgabenrückgangs oder wegen Auf-
lösung der Behörde nicht mehr benötigt werden. Beim Umweltbundesamt, das
mit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung zusammenarbeiten
wird, entsteht ebenfalls Personalbedarf, und zwar für eine wissenschaftliche
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Stelle (E 13 TVöD). Dieser wird durch Umschichtung innerhalb des Stellen-
plans des Umweltbundesamtes gedeckt. Die Planstellen- und Stellenverände-
rungen bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung sollen im
Bundeshaushalt 2008 berücksichtigt werden.

Den Ländern entsteht Vollzugsaufwand durch die Marktaufsicht und ggf. durch
Zulassung/Überwachung von Konformitätsbewertungsstellen. Den Kommunen
entsteht Vollzugsaufwand, soweit sie Aufgaben der Marktaufsicht wahrnehmen
und soweit sie als örtliche Ordnungsbehörden Geldbußen wegen Ordnungswid-
rigkeiten verhängen.

E. Sonstige Kosten

Als Konsequenz der Durchführungsmaßnahmen der EU-Kommission können
den Unternehmen Kosten für die Prüfung, Dokumentation und Kennzeichnung
entstehen, ggf. auch Forschungskosten oder Kosten für die Änderung bestehen-
der Produktionsprozesse. Die Umsetzung der Ökodesignrichtlinie bietet der
Wirtschaft aber auch Chancen in Gestalt eines Anreizes zu produktbezogenen
Innovationen, die helfen können, Produktionskosten durch Steigerung der Öko-
effizienz zu reduzieren, positives Markenimage aufzubauen oder neue Märkte
und Marktanteile zu erschließen.

Maßnahmeninduzierte Einzelpreisänderungen lassen sich nicht ausschließen.
Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau,
sind jedoch nicht zu erwarten.

F. Bürokratiekosten

a) Unternehmen

Für die Unternehmen werden Informationspflichten eingeführt.

Durch die neuen Informationspflichten entstehen den Unternehmen zusätzliche
Kosten. Die Zahl der Informationspflichten und die Höhe der damit verbunde-
nen Kosten hängen jedoch von den Durchführungsmaßnahmen der EU-Kom-
mission ab. Entsprechend können die Kosten erst nach Erlass dieser Maßnah-
men bestimmt werden.

b) Bürgerinnen und Bürger

Für die Bürgerinnen und Bürger werden keine Informationspflichten eingeführt.

c) Verwaltung

Für die Verwaltung werden Informationspflichten eingeführt.

Durch die neuen Informationspflichten entstehen der Verwaltung zusätzliche
Kosten. Die Zahl der Informationspflichten und die Höhe der damit verbunde-
nen Kosten hängen jedoch von den Durchführungsmaßnahmen der EU-Kom-
mission ab. Entsprechend können die Kosten erst nach Erlass dieser Maßnah-
men bestimmt werden.
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes über die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener
Produkte (Energiebetriebene-Produkte-Gesetz – EBPG)*

Vom …

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für das Inverkehrbringen, die In-
betriebnahme und das Ausstellen energiebetriebener Pro-
dukte sowie von Bauteilen und Baugruppen, die zum Einbau
in energiebetriebene Produkte bestimmt sind. Ausgenom-
men sind Verkehrsmittel zur Personen- und Güterbeförde-
rung und energiebetriebene Produkte, die ihrer Bauart nach
ausschließlich zur Verwendung für militärische Zwecke be-
stimmt sind.

(2) Rechtsvorschriften für die Abfallbewirtschaftung und
für Chemikalien einschließlich solcher für fluorierte Treib-
hausgase bleiben unberührt.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Energiebetriebenes Produkt ist ein Produkt, dem nach
seinem Inverkehrbringen oder seiner Inbetriebnahme Elek-
trizität, fossiler Treibstoff oder erneuerbare Energiequellen
(Energie) zugeführt werden müssen, damit es bestimmungs-
gemäß funktionieren kann, oder ein Produkt zur Erzeugung,
Übertragung und Messung solcher Energie, einschließlich
von Teilen, denen Energie zugeführt werden muss und die
zum Einbau in ein energiebetriebenes Produkt bestimmt
sind, als Einzelteil für Endnutzer in Verkehr gebracht oder in
Betrieb genommen werden und getrennt auf ihre Umwelt-
verträglichkeit geprüft werden können.

(2) Bauteile und Baugruppen sind Teile, die nicht als Ein-
zelteile für Endnutzer in Verkehr gebracht oder in Betrieb ge-
nommen werden können oder deren Umweltverträglichkeit
nicht getrennt geprüft werden kann.

(3) Durchführungsrechtsvorschrift ist

1. eine von der Kommission der Europäischen Gemein-
schaften als unmittelbar geltendes Gemeinschaftsrecht
erlassene Durchführungsmaßnahme im Sinne des Ar-
tikels 15 der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005 zur Schaffung
eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an
die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Pro-
dukte und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG des
Rates sowie der Richtlinien 96/57/EG und 2000/55/EG
(Abl. EU Nr. L 191, S. 29) (Durchführungsmaßnahme);

2. eine Rechtsverordnung nach § 3.

(4) Inverkehrbringen ist die erstmalige entgeltliche oder
unentgeltliche Bereitstellung eines energiebetriebenen Pro-
dukts im Europäischen Wirtschaftsraum zur Verteilung oder
zur Verwendung im Europäischen Wirtschaftsraum, wobei
die Vertriebsmethode ohne Belang ist.

(5) Inbetriebnahme ist die erstmalige bestimmungsgemä-
ße Verwendung eines energiebetriebenen Produkts durch
einen Endnutzer.

(6) Ausstellen ist das Aufstellen oder Vorführen zum
Zweck der Werbung im Rahmen von Veranstaltungen wie
Messen oder Ausstellungen, die für das betreffende Produkt
oder für Gruppen von Produkten durchgeführt werden.

(7) Hersteller ist eine natürliche oder juristische Person,
die energiebetriebene Produkte herstellt und für deren Über-
einstimmung mit diesem Gesetz zum Zweck ihres Inver-
kehrbringens oder ihrer Inbetriebnahme unter dem Namen
oder der Handelsmarke des Herstellers oder für dessen eige-
nen Gebrauch verantwortlich ist. Gibt es keinen Hersteller
im Sinne des Satzes 1 oder keinen Importeur im Sinne von
Absatz 9, so gilt als Hersteller jede natürliche oder juris-
tische Person, die energiebetriebene Produkte in Verkehr
bringt oder in Betrieb nimmt.

(8) Bevollmächtigter ist eine im Europäischen Wirt-
schaftsraum niedergelassene natürliche oder juristische Per-
son, die vom Hersteller schriftlich beauftragt worden ist, in
seinem Namen ganz oder teilweise bei der Erfüllung der ihm
nach diesem Gesetz obliegenden Pflichten zu handeln.

(9) Importeur ist eine im Europäischen Wirtschaftsraum
niedergelassene natürliche oder juristische Person, die ein
aus einem Drittstaat stammendes Produkt im Europäischen
Wirtschaftsraum im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit in Ver-
kehr bringt.

(10) Ökologisches Profil ist die Beschreibung – gemäß
der für das Produkt einschlägigen Durchführungsmaßnah-
me – der einem energiebetriebenen Produkt während seines
Lebenszyklus zurechenbaren, für seine Umweltauswirkung
bedeutsamen Zufuhren und Abgaben (z. B. von Materia-
lien, Emissionen und Abfällen), ausgedrückt in messbaren
physikalischen Größen.

(11) Umweltverträglichkeit eines energiebetriebenen Pro-
dukts ist das in den technischen Unterlagen dokumentierte
Ergebnis der Bemühungen des Herstellers um die Umwelt-
aspekte des Produkts.

(12) Umweltgerechte Gestaltung (Ökodesign) ist die Be-
rücksichtigung von Umwelterfordernissen bei der Produkt-

* Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlament und des Rates vom 6. Juli 2005 zur Schaffung eines

Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte und zur Änderung der Richtlinie

92/42/EWG des Rates sowie der Richtlinien 96/57/EG und 2000/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Abl. EU Nr. L 191, S. 29).
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gestaltung mit dem Ziel, die Umweltverträglichkeit des Pro-
dukts während seines gesamten Lebenszyklus zu verbessern.

(13) Ökodesign-Anforderung ist eine Anforderung an ein
energiebetriebenes Produkt oder an seine Gestaltung, die zur
Verbesserung seiner Umweltverträglichkeit bestimmt ist,
oder die Anforderung, über Umweltaspekte des Produkts
Auskunft zu geben.

(14) Harmonisierte Norm ist eine technische Spezifika-
tion, die von einem anerkannten Normungsgremium im Auf-
trag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und
nach den in der Richtlinie 98/34/ EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informa-
tionsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen
Vorschriften (Abl. EG Nr. L 204, S. 37), zuletzt geändert
durch die Richtlinie 2006/96/EG des Rates vom 20. Novem-
ber 2006 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich
freier Warenverkehr anlässlich des Beitritts Bulgariens und
Rumäniens (ABl. EU Nr. L 363, S. 81), genannten Verfahren
zur Festlegung einer europäischen Anforderung ausgearbei-
tet und verabschiedet wurde, die jedoch nicht rechtsverbind-
lich ist.

(15) Rückruf ist jede Maßnahme, die auf die Rückgabe
eines bereits in den Verkehr gebrachten energiebetriebenen
Produkts durch den Verwender abzielt.

(16) Rücknahme ist jede Maßnahme, mit der verhindert
werden soll, dass ein energiebetriebenes Produkt vertrieben,
ausgestellt oder dem Verwender angeboten wird.

§ 3

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

Zur Umsetzung oder Durchführung von Durchführungs-
maßnahmen kann die Bundesregierung mit Zustimmung des
Bundesrates Rechtsverordnungen für energiebetriebene Pro-
dukte nach Maßgabe des Satzes 2 erlassen. Durch Rechtsver-
ordnung nach Satz 1 können geregelt werden:

1. Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung ener-
giebetriebener Produkte und sonstige Voraussetzungen
des Inverkehrbringens oder der Inbetriebnahme, ins-
besondere Prüfungen, Produktionsüberwachungen oder
Bescheinigungen;

2. Anforderungen an die Kennzeichnung, Aufbewahrungs-
und Mitteilungspflichten sowie damit zusammenhängen-
de behördliche Maßnahmen.

Sie kann bestimmen, dass der Hersteller, sein Bevollmäch-
tigter und der Importeur im Rahmen ihrer jeweiligen Ge-
schäftstätigkeit die Verbraucherinnen und Verbraucher über
das ökologische Profil und die Vorteile des Ökodesigns des
Produkts oder darüber unterrichten müssen, wie sie das Pro-
dukt nachhaltig nutzen können. Hersteller oder ihre Bevoll-
mächtigten, die Bauteile und Baugruppen in Verkehr bringen
oder in Betrieb nehmen, können durch Rechtsverordnung
nach Satz 1 verpflichtet werden, dem Hersteller eines von
einer Durchführungsmaßnahme erfassten energiebetriebe-
nen Produkts relevante Angaben zur Materialzusammenset-
zung sowie zum Verbrauch von Energie, Materialien oder
Ressourcen hinsichtlich der betreffenden Bauteile oder Bau-
gruppen zu machen, soweit dabei Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse gewahrt bleiben. Satz 4 gilt entsprechend für
den Importeur, wenn der Hersteller nicht im Europäischen

Wirtschaftsraum niedergelassen ist und keinen Bevollmäch-
tigten hat.

§ 4

Inverkehrbringen, Inbetriebnahme und Ausstellen

(1) Ein energiebetriebenes Produkt, das von einer Durch-
führungsrechtsvorschrift erfasst wird, darf nur in den Ver-
kehr gebracht werden, wenn:

1. es den in der Durchführungsrechtsvorschrift festgelegten
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung und
sonstigen Voraussetzungen für sein Inverkehrbringen
und seine Inbetriebnahme entspricht,

2. es oder, sofern dies nicht möglich ist, seine Verpackung
und ihm beigefügte Unterlagen mit einer CE-Kennzeich-
nung nach § 6 Abs. 2 bis 4 versehen sind,

3. für das Produkt eine der Anlage zu diesem Gesetz ent-
sprechende Konformitätserklärung ausgestellt ist, mit der
der Hersteller oder sein Bevollmächtigter zusichert, dass
es allen Bestimmungen der darauf anwendbaren Durch-
führungsrechtsvorschrift entspricht; die Konformitäts-
erklärung muss auf diese Durchführungsrechtsvorschrift
verweisen.

Ein energiebetriebenes Produkt, das von einer Durchfüh-
rungsrechtsvorschrift erfasst wird und das noch nicht in Ver-
kehr gebracht wurde, darf nur dann in Betrieb genommen
werden, wenn die in Satz 1 genannten Anforderungen erfüllt
sind.

(2) Es wird vermutet, dass ein energiebetriebenes Pro-
dukt, das von einer Durchführungsrechtsvorschrift erfasst
wird und mit der CE-Kennzeichnung nach § 6 versehen ist,
den Bestimmungen der für dieses Produkt geltenden Durch-
führungsrechtsvorschrift entspricht.

(3) Wurde ein energiebetriebenes Produkt nach harmoni-
sierten Normen hergestellt, deren Fundstellen im Amtsblatt
der Europäischen Union veröffentlicht wurden, wird ver-
mutet, dass es allen Anforderungen der für dieses Produkt
geltenden Durchführungsrechtsvorschrift entspricht, auf die
sich diese Normen beziehen.

(4) Wurde für ein energiebetriebenes Produkt das gemein-
schaftliche Umweltzeichen nach der Verordnung (EG)
Nr. 1980/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 17. Juli 2000 zur Revision des gemeinschaftlichen Sys-
tems zur Vergabe eines Umweltzeichens (ABl. EG Nr. L
237, S. 1) vergeben, wird vermutet, dass es die Öko-
designanforderungen der für dieses Produkt geltenden
Durchführungsrechtsvorschrift erfüllt, sofern die Bedingun-
gen für die Vergabe des Umweltzeichens diese Anforderun-
gen erfüllen. Das Gleiche gilt für andere Umweltzeichen, die
den Umweltzeichen nach Satz 1 auf Grund einer Entschei-
dung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
nach Artikel 9 Abs. 4 der Richtlinie 2005/32/EG gleichge-
stellt sind.

(5) Wurde ein von einer Durchführungsrechtsvorschrift
erfasstes energiebetriebenes Produkt von einem Standort
oder Teilstandort einer Organisation entworfen, der in das
EMAS-Register im Sinne des § 32 Abs. 1 des Umweltaudit-
gesetzes eingetragen ist und schließt das Umweltmanage-
mentsystem dieses Standorts oder Teilstandorts die Ent-
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wurfstätigkeit ein, wird vermutet, dass dieses Management-
system die Anforderungen des Anhangs V der Richtlinie
2005/32/EG erfüllt. Wurde ein von einer Durchführungs-
rechtsvorschrift erfasstes energiebetriebenes Produkt von ei-
ner Organisation entworfen, die über ein Managementsys-
tem verfügt, das die Entwurfstätigkeit einschließt, und wird
dieses System nach harmonisierten Normen umgesetzt, de-
ren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröf-
fentlicht wurden, wird vermutet, dass das Managementsys-
tem die entsprechenden Anforderungen des Anhangs V der
Richtlinie 2005/32/EG erfüllt.

(6) Der Hersteller oder sein Bevollmächtigter eines in
Verkehr gebrachten oder in Betrieb genommenen energie-
betriebenen Produkts, das von einer Durchführungsrechts-
vorschrift erfasst ist, muss zehn Jahre nach Herstellung des
letzten Exemplars dieses Produkts die Unterlagen zur Kon-
formitätsbewertung und die abgegebenen Konformitätser-
klärungen zur Einsicht bereithalten. Ist der Hersteller nicht
im Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassen und gibt es
auch keinen Bevollmächtigten, ist die Pflicht nach Satz 1
durch den Importeur zu erfüllen.

(7) Unterlagen zur Konformitätsbewertung, die in einer
Durchführungsrechtsvorschrift vorgeschrieben sind, und
Konformitätserklärungen sind in einer der Amtssprachen der
Europäischen Gemeinschaften abzufassen. Die nach § 7 für
die Marktaufsicht zuständigen Behörden können eine deut-
sche Übersetzung anfordern.

(8) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der Im-
porteur eines energiebetriebenen Produkts, das von einer
Durchführungsrechtsvorschrift erfasst wird, haben jeweils
im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit sicherzustellen, dass sie
imstande sind, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die
Nutzung energiebetriebener Produkte, die nicht den Anfor-
derungen nach Absatz 1 entsprechen, zu verhindern. Maß-
nahmen im Sinne des Satzes 1 sind insbesondere Rück-
nahme des Produkts, angemessene und wirksame Hinweise
und Rückruf.

(9) Ein energiebetriebenes Produkt, das von einer Durch-
führungsrechtsvorschrift erfasst wird und den in Absatz 1
Satz 1 genannten Voraussetzungen nicht entspricht, darf aus-
gestellt werden, wenn ein sichtbares Schild deutlich darauf
hinweist, dass es diese Voraussetzungen nicht erfüllt, und
erst in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden
darf, wenn die Konformität hergestellt ist.

§ 5

Informationspflichten

(1) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der Im-
porteur eines energiebetriebenen Produkts, das von einer
Durchführungsrechtsvorschrift erfasst wird, haben jeweils
im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit beim Inverkehrbringen
oder, falls das Produkt noch nicht in Verkehr gebracht wurde,
bei Inbetriebnahme den Namen des Herstellers oder, sofern
dieser nicht im Europäischen Wirtschaftsraum niedergelas-
sen ist, den Namen des Bevollmächtigten oder des Impor-
teurs und deren Adressen auf dem Produkt oder auf dessen
Verpackung anzubringen sowie das Produkt so zu kenn-
zeichnen, dass es eindeutig identifiziert werden kann.

(2) Schreibt eine Durchführungsrechtsvorschrift vor, dass
der Hersteller gemäß Anhang I, Teil 2 der Richtlinie 2005/

32/EG Angaben zu machen hat, die den Umgang mit dem
Produkt, dessen Nutzung oder Recycling durch andere Stel-
len als den Hersteller beeinflussen können, können diese
Angaben schriftlich oder durch harmonisierte Symbole, all-
gemein anerkannte Codes oder auf andere Weise gemacht
werden. Unabhängig von der Darstellungsform müssen alle
Angaben für den voraussichtlichen Benutzer des Produkts
verständlich sein. Schriftliche Angaben müssen zumindest
auch auf Deutsch verfasst sein, wenn das Produkt dem End-
nutzer übergeben wird und der Endnutzer das Produkt nicht
gewerblich nutzt.

§ 6

CE-Kennzeichnung

(1) Es ist verboten, ein energiebetriebenes Produkt in Ver-
kehr zu bringen, wenn das Produkt, seine Verpackung oder
ihm beigefügte Unterlagen mit der CE-Kennzeichnung ver-
sehen sind, ohne dass eine Durchführungsrechtsvorschrift
oder andere Rechtsvorschriften dies vorsehen oder ohne dass
die Voraussetzungen der Absätze 2 bis 5 eingehalten sind.
Unter denselben Voraussetzungen ist es verboten, ein ener-
giebetriebenes Produkt, das noch nicht in Verkehr gebracht
wurde, in Betrieb zu nehmen.

(2) Die CE-Kennzeichnung muss sichtbar, lesbar und dau-
erhaft angebracht sein.

(3) Die CE-Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben
„CE“ und muss die in Anhang III der Richtlinie 2005/32/EG
festgelegte Gestalt und Mindestgröße haben.

(4) Bei Verkleinerung oder Vergrößerung der CE-Kenn-
zeichnung müssen die in Anhang III der Richtlinie 2005/32/
EG festgelegten Proportionen gewahrt bleiben.

(5) Zusätzlich zur CE-Kennzeichnung dürfen keine Kenn-
zeichnungen angebracht werden, durch die Dritte hinsicht-
lich der Bedeutung und der Gestalt der CE-Kennzeichnung
irregeführt werden können. Jede andere Kennzeichnung darf
angebracht werden, wenn sie die Sichtbarkeit und Lesbarkeit
der CE-Kennzeichnung nicht beeinträchtigt.

§ 7

Überwachung

(1) Die zuständigen Behörden überwachen, dass von einer
Durchführungsrechtsvorschrift erfasste energiebetriebene
Produkte nur in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen
werden, wenn die in diesem Gesetz oder auf Grund dieses
Gesetzes dafür festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind.
Hierzu erstellen sie ein Überwachungskonzept, das insbe-
sondere umfasst:

1. die Erfassung und Auswertung verfügbarer Informa-
tionen zur Ermittlung von Mängelschwerpunkten und
Warenströmen;

2. die Aufstellung, regelmäßige Anpassung und Durch-
führung von Überwachungsprogrammen, mit denen die
Produkte stichprobenartig und in dem erforderlichen
Umfang überprüft werden, sowie die Erfassung und
Bewertung dieser Programme und

3. die regelmäßige Überprüfung und Bewertung der Wirk-
samkeit des Konzeptes.
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(2) Die zuständigen obersten Landesbehörden stellen die
Koordinierung der Überwachung und die Entwicklung und
Fortschreibung des Überwachungskonzeptes sicher.

(3) Die zuständige Behörde trifft die erforderlichen Maß-
nahmen, wenn sie den begründeten Verdacht hat, dass die
Anforderungen nach § 4 nicht erfüllt werden oder sind. Sie
ist insbesondere befugt,

1. das Ausstellen eines Produkts zu untersagen, wenn die
Voraussetzungen des § 4 Abs. 9 nicht erfüllt sind,

2. Maßnahmen anzuordnen, die gewährleisten, dass ein
Produkt erst in den Verkehr gebracht oder in Betrieb ge-
nommen wird, wenn die Anforderungen nach § 4 Abs. 1
erfüllt sind,

3. anzuordnen, dass ein Produkt von einer zugelassenen
Stelle oder einer in gleicher Weise geeigneten Stelle über-
prüft wird,

4. anzuordnen, dass geeignete Informationen nach § 5 ange-
bracht werden,

5. das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme eines Pro-
dukts für den zur Prüfung zwingend erforderlichen Zeit-
raum vorübergehend zu verbieten,

6. zu verbieten, dass ein Produkt in den Verkehr gebracht
oder in Betrieb genommen wird, ohne dass die Anforde-
rungen nach § 4 Abs. 1 erfüllt sind,

7. die Rücknahme oder den Rückruf eines in Verkehr ge-
brachten oder in Betrieb genommenen Produkts anzuord-
nen oder ein solches Produkt sicherzustellen, wenn die
Anforderungen nach § 4 Abs. 1 nicht erfüllt sind,

8. zu verlangen, dass ihr Unterlagen, die gemäß § 4 Abs. 6
bereitzuhalten sind, innerhalb von zehn Tagen nach An-
forderung vorgelegt werden.

(4) Die zuständigen Behörden und deren Beauftragte sind
befugt, Räume oder Grundstücke, in oder auf denen energie-
betriebene Produkte hergestellt werden, zum Zwecke des In-
verkehrbringens lagern oder ausgestellt sind, zu den übli-
chen Betriebs- und Geschäftszeiten zu betreten, die Produkte
zu besichtigen, zu prüfen oder prüfen zu lassen, insbesonde-
re hierzu in Betrieb nehmen zu lassen. Für Prüfungen nach
Satz 1 können gegenüber dem Hersteller und gegenüber Per-
sonen, die das Produkt zum Zwecke des Inverkehrbringens
lagern oder ausstellen, Gebühren und Auslagen geltend ge-
macht werden, wenn die Prüfung ergibt, dass die Anforde-
rungen nach § 4 nicht erfüllt sind.

(5) Die zuständigen Behörden und deren Beauftragte kön-
nen unentgeltlich Proben entnehmen und Muster verlangen.

(6) Der Hersteller, sein Bevollmächtigter und der Impor-
teur haben jeweils Maßnahmen nach Absatz 4 Satz 1 und
Absatz 5 zu dulden und die zuständigen Behörden sowie
deren Beauftragte zu unterstützen. Sie sind verpflichtet, der
zuständigen Behörde auf Verlangen die Auskünfte zu ertei-
len, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Der
Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verwei-
gern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten An-
gehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines
Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
aussetzen würde. Er ist über sein Recht zur Auskunftsver-
weigerung zu belehren.

(7) Die zuständigen Behörden und die beauftragte Stelle
haben sich gegenseitig über Maßnahmen nach diesem Ge-
setz zu informieren und zu unterstützen.

(8) Für alle Marktüberwachungsmaßnahmen gilt § 59 der
Verwaltunsgerichtsordnung entsprechend.

§ 8

Meldeverfahren

(1) Trifft die zuständige Behörde Maßnahmen nach § 7
Abs. 3 Nr. 6 und 7, unterrichtet sie hierüber unverzüglich un-
ter Angabe der Gründe die beauftragte Stelle; sie gibt insbe-
sondere an, ob eine harmonisierte Norm fehlerhaft ange-
wandt wurde oder einen Mangel aufweist. Wurde die in § 6
vorgesehene Kennzeichnung von einer zugelassenen Stelle
zuerkannt, ist auch die nach § 11 Abs. 2 zuständige Behörde
zu unterrichten.

(2) Die beauftragte Stelle überprüft die eingegangenen
Meldungen auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit. Sie unter-
richtet das Bundesministerium für Wirtschaft und Technolo-
gie, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, die übrigen zuständigen Bundesressorts
und das Umweltbundesamt über Meldungen nach Absatz 1
Satz 1 und leitet diese der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften, den Mitgliedstaaten der Europäischen
Union und den anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum unverzüglich zu.
Die beauftragte Stelle unterrichtet die in Satz 2 genannten
Behörden und die Kommission in zusammengefasster Form
und in angemessenen Zeitabständen auch über sonstige
Maßnahmen der Marktaufsicht, die ihr im Rahmen des In-
formationsaustauschs gemäß § 7 Abs. 7 bekannt werden.

(3) Die beauftragte Stelle unterrichtet die in Absatz 2
Satz 2 genannten Behörden und die gemäß § 7 für die
Marktüberwachung zuständigen Behörden über Mitteilun-
gen der Kommission, der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union und der anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum, die mit der Markt-
aufsicht für energiebetriebene Produkte zusammenhängen
und ihr bekannt werden.

(4) Für den Informationsaustausch sind so weit wie mög-
lich elektronische Kommunikationsmittel zu benutzen.

§ 9

Veröffentlichung von Informationen

(1) Die beauftragte Stelle macht Anordnungen nach § 7
Abs. 3 Nr. 6 und 7, die unanfechtbar geworden sind oder
deren sofortige Vollziehung angeordnet worden ist, öffent-
lich bekannt. Personenbezogene Daten dürfen nur veröffent-
licht werden, wenn sie zur Identifizierung des energiebetrie-
benen Produkts erforderlich sind.

(2) Stellen sich die von der beauftragten Stelle an die
Öffentlichkeit gegebenen Informationen im Nachhinein als
falsch heraus oder die zugrunde liegenden Umstände als un-
richtig wiedergegeben, informiert sie die Öffentlichkeit hier-
über in der gleichen Art und Weise, in der sie die betreffen-
den Informationen zuvor bekannt gegeben hat, sofern dies
zur Wahrung erheblicher Belange des Gemeinwohls erfor-
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derlich ist oder Betroffene hieran ein berechtigtes Interesse
haben und dies beantragen.

(3) Liegen einer nach § 7 für die Marktüberwachung zu-
ständigen Behörde oder der beauftragten Stelle erhebliche
Anhaltspunkte dafür vor, dass ein von einer Durchführungs-
rechtsvorschrift erfasstes energiebetriebenes Produkt in Ver-
kehr gebracht oder, falls es noch nicht in Verkehr gebracht
wurde, in Betrieb genommen werden soll, ohne dass es den
Anforderungen gemäß § 4 Abs. 1 entspricht, veröffentlicht
sie unverzüglich im Bundesanzeiger eine mit Gründen ver-
sehene Bewertung, inwiefern dieses Produkt von den Anfor-
derungen abweicht. Bei Veröffentlichungen nach Satz 1 gilt
Absatz 2 für die zuständige Behörde und die beauftragte
Stelle entsprechend.

§ 10

Beauftragte Stelle

Beauftragte Stelle ist die Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung.

§ 11

Zugelassene Stellen

(1) Zugelassene Stellen nehmen nach Maßgabe einer
Durchführungsrechtsvorschrift Aufgaben bei der Durchfüh-
rung der Verfahren zur Feststellung der Übereinstimmung
mit den Anforderungen der Durchführungsrechtsvorschrift
wahr.

(2) Bei der zuständigen Behörde kann ein Antrag auf
Anerkennung als zugelassene Stelle für bestimmte von
Durchführungsrechtsvorschriften erfasste energiebetriebene
Produkte und Verfahren gestellt werden. Die zuständige Be-
hörde hat dem Antrag zu entsprechen, wenn der Antragstel-
ler und die bei ihm Beschäftigten die in den Durchführungs-
rechtsvorschriften festgelegten Voraussetzungen erfüllen.
Weist der Antragsteller eine Akkreditierung auf der Grund-
lage einschlägiger harmonisierter Normen nach, wird ver-
mutet, dass er die Anforderungen an die zugelassene Stelle
erfüllt.

(3) Die zuständigen Behörden benennen der beauftragten
Stelle die zugelassenen Stellen; die beauftragte Stelle macht
diese im Bundesanzeiger bekannt.

(4) Die zuständige Behörde überwacht die Einhaltung der
in den Absätzen 2 und 3 genannten Anforderungen. Sie kann
von der zugelassenen Stelle und deren mit der Leitung und
der Durchführung der Fachaufgaben beauftragtem Personal
die zur Erfüllung ihrer Überwachungsaufgaben erforderli-
chen Auskünfte und sonstige Unterstützung verlangen sowie
die dazu erforderlichen Anordnungen treffen. Die zuständi-
gen Behörden und deren Beauftragte sind befugt, zu den
üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und
Geschäftsräume sowie Prüflaboratorien zu betreten und zu
besichtigen und die Vorlage von Unterlagen in Konfor-
mitätsbewertungsverfahren zu verlangen. Die Auskunfts-
pflichtigen haben die Maßnahmen nach Satz 3 zu dulden. Sie
können die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren
Beantwortung sie selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1
bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen
der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen wür-

de. Sie sind über ihr Recht zur Auskunftsverweigerung zu
belehren.

(5) Die nach § 7 für die Marktüberwachung zuständigen
Behörden können von der zugelassenen Stelle und deren mit
der Leitung und der Durchführung der Fachaufgaben beauf-
tragtem Personal die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derlichen Auskünfte und Unterlagen verlangen. Werden sie
nach Satz 1 tätig, haben sie die für das Anerkennungsverfah-
ren nach Absatz 2 zuständige Behörde zu unterrichten.

§ 12

 Weitere Aufgaben der beauftragten Stelle

(1) Die beauftragte Stelle stellt ein umfassendes Informa-
tionsangebot zu den Ökodesign-Anforderungen und den für
sie geltenden Konformitätsbewertungsverfahren bereit mit
dem Ziel, die Wirtschaft, insbesondere kleine und mittlere
Unternehmen sowie Kleinstunternehmen, darin zu unterstüt-
zen, die Verpflichtungen aus diesem Gesetz zu erfüllen und
bereits in der Phase der Produktentwicklung einen umwelt-
verträglichen Ansatz zu wählen.

(2) Die beauftragte Stelle unterstützt die zuständigen Be-
hörden bei der Entwicklung und Durchführung des Über-
wachungskonzeptes nach § 7 Abs. 1 Satz 2 sowie bei tech-
nischen und wissenschaftlichen Fragestellungen.

(3) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach den Absätzen 1
und 2 arbeitet die beauftragte Stelle mit dem Umweltbundes-
amt zusammen. Über die dabei gesammelten Erfahrungen
tauschen sich beauftragte Stelle und Umweltbundesamt ein-
mal jährlich aus.

§ 13

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig

1. entgegen

a) § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 3, jeweils auch in Verbin-
dung mit Satz 2, oder

b) § 6 Abs. 1

ein energiebetriebenes Produkt in Verkehr bringt oder in
Betrieb nimmt,

2. entgegen § 5 Abs. 1 einen Namen oder eine Adresse
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig anbringt oder ein Produkt nicht, nicht richtig oder
nicht rechtzeitig kennzeichnet,

3. einer vollziehbaren Anordnung nach

a) § 7 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2, 5 bis 7 oder

b) § 7 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1, 3 bis 4 oder 8, Abs. 5 oder
§ 11 Abs. 4 Satz 2 oder Abs. 5 Satz 1

zuwiderhandelt,

4. entgegen § 7 Abs. 6 Satz 2 eine Auskunft nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt,

5. einer Rechtsverordnung nach

a) § 3 Satz 2 Nr. 1, Satz 3 oder 4 auch in Verbindung mit
Satz 5 oder
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b) § 3 Satz 2 Nr. 2

zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, oder

6. einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der
Europäischen Gemeinschaft zuwiderhandelt, die inhalt-
lich einer Regelung entspricht, zu der die in

a) Nummer 5 Buchstabe a oder

b) Nummer 5 Buchstabe b

genannten Vorschriften ermächtigen, soweit eine Rechts-
verordnung nach Absatz 3 für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Ab-
satzes 1 Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 3 Buchstabe a, Nr. 5 Buch-
stabe a und Nr. 6 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu
fünfzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geld-
buße bis zu zehntausend Euro geahndet werden.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, soweit dies zur
Durchsetzung der Rechtsakte der Europäischen Gemein-

schaft erforderlich ist, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates die Tatbestände zu bezeichnen, die als
Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 6 geahndet werden
können.

§ 14

Anpassung von Rechtsverordnungen

Die Verordnung über das Inverkehrbringen von Heiz-
kesseln und Geräten nach dem Bauproduktengesetz vom
28. April 1998 (BGBl. I S. 796) wird wie folgt geändert:

1. § 6 wird aufgehoben.

2. Anhang 2 wird aufgehoben.

3. Anhang 3 Nr. 2 wird aufgehoben.

§ 15

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Anlage
(zu § 4 Abs. 1 Nr. 3)

Die Konformitätserklärung muss folgende Angaben enthal-
ten:

1. Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevoll-
mächtigten;

2. eine für die eindeutige Bestimmung des Produkts hinrei-
chend ausführliche Beschreibung;

3. gegebenenfalls die Fundstellen der angewandten harmo-
nisierten Normen;

4. gegebenenfalls die sonstigen angewandten technischen
Normen und Spezifikationen;

5. gegebenenfalls die Erklärung der Übereinstimmung mit
anderen einschlägigen Rechtsvorschriften der Europäi-
schen Gemeinschaft, die die CE-Kennzeichnung vor-
sehen;

6. Name und Unterschrift der für den Hersteller oder seinen
Bevollmächtigten zeichnungsberechtigten Person.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Problem und Ziel

Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/
32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
6. Juli 2005 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung
von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung ener-
giebetriebener Produkte und zur Änderung der Richtlinie 92/
42/EWG des Rates sowie der Richtlinien 96/57/EG und
2000/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates,
Abl. EU Nr. L 191 S. 29 (nachfolgend Ökodesignrichtlinie).

Mit der Ökodesignrichtlinie soll ein kohärenter Gesamtrah-
men für die Festlegung gemeinschaftlicher Anforderungen
an die umweltgerechte Gestaltung (Ökodesign) energie-
betriebener Produkte geschaffen werden. Die Richtlinie zielt
darauf ab, den freien Verkehr mit energiebetriebenen Pro-
dukten, die diesen Anforderungen entsprechen, zu gewähr-
leisten und die Umweltauswirkungen energiebetriebener
Produkte zu mindern. Wie schon bei den Richtlinien des
Neuen Ansatzes mit Erfolg angewandt, soll die Harmonisie-
rung der nationalen Rechtsvorschriften als Mittel dienen, der
Entstehung von Handelshemmnissen und Wettbewerbsver-
zerrungen vorzubeugen (vgl. Erwägungsgrund – nachfol-
gend EW – 1 und 6 der Ökodesignrichtlinie).

Auf energiebetriebene Produkte entfällt ein großer Teil des
Verbrauchs von natürlichen Ressourcen und Energie in der
Gemeinschaft. Sie haben auch eine Reihe weiterer wichtiger
Umweltauswirkungen. Bei den meisten in der Europäischen
Gemeinschaft auf dem Markt befindlichen Produktarten sind
bei ähnlicher Funktion und Leistung sehr unterschiedliche
Umweltauswirkungen zu beobachten. Im Interesse einer
nachhaltigen Entwicklung sollte die kontinuierliche Minde-
rung der von diesen Produktarten insgesamt verursachten
Umweltauswirkungen unterstützt werden, wenn das ohne
übermäßige Kosten erreicht werden kann (vgl. EW 2 der
Ökodesignrichtlinie). Insbesondere soll durch Verbesserung
der Energieeffizienz ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung
der Zielvorgaben für Treibhausgasemissionen in der Euro-
päischen Gemeinschaft geleistet werden. Die Elektrizitäts-
nachfrage ist die am schnellsten wachsende Kategorie des
Endenergieverbrauchs und wird Prognosen zufolge in den
nächsten 20 bis 30 Jahren weiter steigen, sofern keine politi-
schen Maßnahmen gegen diese Tendenz ergriffen werden.
Energieeinsparungen sind darüber hinaus die kostengüns-
tigste Art, die Versorgungssicherheit zu erhöhen und die Ab-
hängigkeit von Einfuhren zu verringern (vgl. EW 4 der
Ökodesignrichtlinie).

Maßnahmen aufgrund der Ökodesignrichtlinie werden auf
der Stufe der Gestaltung – dem Design – energiebetriebener
Produkte ergriffen, da sich zeigt, dass auf dieser Stufe die
während des Lebenszyklus auftretenden Umweltbelastungen
vorgezeichnet und die meisten Kosten festgelegt werden
(vgl. EW 5 der Ökodesignrichtlinie). Im Einzelnen bestimmt
werden die Ökodesign-Anforderungen durch Durchfüh-
rungsmaßnahmen der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften, sofern energiebetriebene Produkte bestimmte
Kriterien im Hinblick auf Verkaufs- und Handelsvolumen,

Umweltauswirkungen und Potenzial für eine Verbesserung
der Umweltverträglichkeit erfüllen (vgl. Artikel 15 der Öko-
designrichtlinie):

● Marktvolumen EU-weit größer als 200 000 Stück pro
Jahr,

● erhebliche Umweltauswirkungen,

● hohes Potenzial für eine Verbesserung ihrer Umwelt-
verträglichkeit.

Die Durchführungsmaßnahmen betreffen die Konstruktion
aller Endgeräte, die mit Energie gleich welcher Art betrieben
werden (Elektrizität; feste, flüssige und gasförmige Brenn-
stoffe), mit Ausnahme von Verkehrsmitteln.

Zur Vorbereitung der Durchführungsmaßnahmen hat die
Europäische Kommission Studien zu insgesamt 14 Produkt-
gruppen in Auftrag gegeben1, von denen zwei fertig gestellt
sind2. Studien für weitere fünf Produktgruppen sind ausge-
schrieben3. Erste Durchführungsmaßnahmen aufgrund die-
ser Vorarbeiten sind nicht vor 2008 zu erwarten. Weitere Pro-
duktgruppen werden in einem Arbeitsprogramm festgelegt,
das nicht erschöpfend ist und regelmäßig angepasst wird
(vgl. im Einzelnen und zu aktuellen Entwicklungen: http://
ec.europa.eu/energy/demand/legislation/eco_design_en.htm).

Als Alternative zu Durchführungsmaßnahmen kommen
Selbstregulierungsmaßnahmen der Industrie in Betracht
(vgl. EW 16 bis 19 der Ökodesignrichtlinie), die auf
EU-Ebene wirksam werden sollen. Selbstregulierungsinitia-
tiven müssen ein gründlich konzipiertes Überwachungssys-
tem umfassen. Soweit solche Initiativen umgesetzt werden,
entfällt für die betreffenden Produktgruppen gesetzlicher
Regelungsbedarf im Hinblick auf deren konkrete Öko-
design-Anforderungen.

Der vorliegende Gesetzentwurf über die umweltgerechte
Gestaltung energiebetriebener Produkte soll unter Berück-
sichtigung der Bestimmungen der Ökodesignrichtlinie einen
Rechtsrahmen schaffen, der sicherstellt, dass die mit Durch-
führungsmaßnahmen der Europäischen Kommission festge-
legten Ökodesign-Anforderungen in Deutschland beachtet
werden. Da mit diesen Durchführungsmaßnahmen der ganze
Lebenszyklus des Produkts erfasst wird, vom Einsatz der
Rohstoffe bis zum Recycling oder der Beseitigung der Gerä-
te, und die damit verbundenen Dokumentations- und Kenn-
zeichnungspflichten an diesen spezifischen Ansatz anknüp-

1 Kessel; Warmwasserbereiter; PC und Computermonitore; Kopier-,

Faxgeräte mit Drucker, Scanner, Multifunktionsgeräte; Fernsehgerä-

te; Standby und Schein-Aus (Off-Mode)-Verluste; Batterieladegeräte

und externe Stromversorgungen; Bürobeleuchtung; Straßenbeleuch-

tung; Klimatechnik für Wohngebäude; bestimmte Elektromotoren;

kommerzielle Kühl- und Gefriergeräte; Kühl- und Gefriergeräte für

den Hausgebrauch, Geschirrspüler und Waschmaschinen für den

Hausgebrauch. Ergänzend wurde eine Studie zu einfachen Set-Top-

Boxen in Auftrag gegeben.
2 Batterieladegeräte und externe Stromversorgung; Straßenbeleuch-

tung (Stand 20. 6. 2007).
3 Kleine Verbrennungsanlagen für Festbrennstoffe, insbes. zu Heiz-

zwecken; Wäschetrockner; Staubsauger; komplexe Set-Top-Boxen;

Hausbeleuchtung.
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fen, ist es sachgerecht, zur Umsetzung der Ökodesignrichtli-
nie ein eigenständiges Gesetz vorzusehen. Gesetze mit zum
Teil vergleichbarer Zielsetzung, aber abweichendem An-
wendungsbereich wie z. B. das Energieverbrauchskenn-
zeichnungsgesetz (BGBl. I 2002 S. 570) oder das Baupro-
duktengesetz (BGBl. I 1992 S. 1495) werden durch den
Gesetzentwurf über die umweltgerechte Gestaltung energie-
betriebener Produkte ergänzt.

Das vorgeschlagene Gesetz ist unbefristet, da auch die Wirk-
samkeit der in nationales Recht umzusetzenden Ökodesign-
richtlinie nicht befristet ist.

II. Regelungsinhalt

Energiebetriebene Produkte, für die aufgrund einer Durch-
führungsmaßnahme Ökodesign-Anforderungen gelten, dür-
fen nur dann in Verkehr gebracht oder – soweit sie noch nicht
in Verkehr gebracht wurden – in Betrieb genommen werden,
wenn sie den betreffenden Anforderungen genügen. Diese
Anforderungen werden rechtlich bindend mit Hilfe der
Durchführungsrechtsvorschrift (vgl. § 2 Abs. 3) festgelegt.
Außerdem müssen eine CE-Kennzeichnung vorgesehen und
eine Konformitätserklärung für das Produkt ausgestellt wer-
den.

Die Durchführungsmaßnahmen werden gemäß Artikel 8
Abs. 2 Unterabs. 1 der Ökodesignrichtlinie in der Regel vor-
sehen, dass die Konformität mit den Ökodesign-Anforderun-
gen vom Hersteller selbst geprüft wird. Für den Fall, dass die
Konformität von einer dritten Stelle geprüft werden muss,
bestimmen die Bundesländer auf Antrag die dafür zugelasse-
nen Stellen.

Die Marktaufsicht obliegt den zuständigen Landesbehörden,
denen das Gesetz die dazu notwendigen Vollzugsbefugnisse
gibt. Darüber hinaus werden Verstöße gegen die Vorschriften
zur Einhaltung der Ökodesign-Anforderungen mit Bußgeld
geahndet.

Maßnahmen der Marktaufsicht werden der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung gemeldet, die solche Mel-
dungen entsprechend den Anforderungen der Ökodesign-
richtlinie an die Europäische Kommission weiterleitet und
auch die anderen EWR-Mitgliedstaaten informiert, wenn das
betreffende Produkt verboten oder vom Markt genommen
wird. Die Wirtschaft wird bei der Erfüllung ihrer Verpflich-
tungen durch ein Informationsangebot unterstützt, das sich
insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen sowie
Kleinstunternehmen richtet.

Abweichend von der Ökodesignrichtlinie ist in einigen Defi-
nitionen (§ 2) und anderen Vorschriften des vorliegenden
Gesetzentwurfs nicht von der Europäischen Gemeinschaft,
sondern vom Europäischen Wirtschaftsraum die Rede. Die
Europäische Kommission hat mitgeteilt, dass die Ökodesig-
nrichtlinie in das Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum mit Island, Liechtenstein und Norwegen über-
nommen werde; die Entscheidung sei dem Grunde nach
gefallen. Dementsprechend folgt die Umsetzung der Ökode-
signrichtlinie den Regeln gemäß Abschnitt 9.1.1 „Leitfaden
für die Umsetzung der nach dem neuen Konzept und dem
Gesamtkonzept verfaßten Richtlinien“ (Blue Guide): „Im
Sinne des EWR-Abkommens sind Bezugnahmen auf die Ge-
meinschaft oder den Gemeinsamen Markt in den EU/EWR-

Rechtsakten als Bezugnahmen auf das Hoheitsgebiet der
Vertragsparteien zu verstehen.“

III. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes zur Umsetzung
der Ökodesignrichtlinie ergibt sich aus Artikel 74 Abs. 1
Nr. 11 des Grundgesetzes (GG) (konkurrierende Gesetzge-
bung für das Recht der Wirtschaft). Zur Wahrung der Wirt-
schaftseinheit (Artikel 72 Abs. 2, 2. Alternative GG) müssen
die Anforderungen, unter denen energiebetriebene Produkte
in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden dür-
fen, im Bundesgebiet übereinstimmend geregelt werden. Ein
Untätigbleiben einzelner Bundesländer würde die Gefahr be-
gründen, dass nicht konforme Produkte auf den Binnenmarkt
gelangen. Damit würden die Ziele des Gesetzes unterminiert
und es würden erhebliche Wettbewerbsnachteile für diejeni-
gen Unternehmen entstehen, die mit den Ökodesign-Anfor-
derungen konforme Produkte anbieten. Eine vergleichbare
Gefahrenlage könnte sich aus voneinander abweichenden
Landesvorschriften mit unterschiedlichen Vollzugsbefugnis-
sen und Verfahren bei der Marktaufsicht ergeben.

IV. Gesetzesfolgen

1. Vollzugsaufwand für die öffentliche Hand

Durch die Umsetzung der Ökodesignrichtlinie entsteht Voll-
zugsaufwand für Bund, Länder und Kommunen.

Der Bund wird durch das in der Ökodesignrichtlinie vor-
gesehene Meldeverfahren belastet, demzufolge die Euro-
päische Kommission und andere EWR-Mitgliedstaaten über
Maßnahmen der Marktaufsicht informiert werden müssen.
Die daraus resultierenden Aufgaben als Informationssam-
mel- und Meldestelle werden der Bundesanstalt für Materi-
alforschung und -prüfung übertragen. Die Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung unterstützt die Bundeslän-
der zugleich bei der Entwicklung und Durchführung eines
Überwachungskonzepts zur Marktaufsicht und stellt ein
Informationsangebot zur Unterstützung der Wirtschaft be-
reit. Die beiden letztgenannten Aufgaben kann die Bundes-
anstalt für Materialforschung und -prüfung nur wahrneh-
men, wenn sie auf EU-Ebene in die Beratungen zu den
Durchführungsmaßnahmen eingebunden wird. Der vor al-
lem damit verbundene Personalbedarf bei der Bundesanstalt
für Materialforschung und -prüfung beläuft sich auf 1,5
Planstellen/Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter (1 A 14;
0,5 E 14 TVöD), die grundsätzlich mit Überhangpersonal zu
besetzen sind, d. h. mit Bediensteten, die bei anderen Behör-
den der Bundesverwaltung wegen Aufgabenrückgangs oder
wegen Auflösung der Behörde nicht mehr benötigt werden.
Beim Umweltbundesamt, das mit der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung zusammenarbeiten wird,
entsteht ebenfalls Personalbedarf, und zwar für eine wissen-
schaftliche Stelle (E 13 TVöD). Dieser wird durch Um-
schichtung innerhalb des Stellenplans des Umweltbundes-
amtes gedeckt. Die Planstellen- und Stellenveränderungen
bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
sollen im Bundeshaushalt 2008 berücksichtigt werden.

Den Bundesländern entsteht Vollzugsaufwand durch die
Marktaufsicht und die Zulassung und Überwachung der zu-
gelassenen Stellen, denen die Prüfung energiebetriebener
Produkte auf ihre Konformität mit den für sie geltenden
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Ökodesign-Anforderungen übertragen wird. Die Drittprü-
fung der Konformität ist jedoch der Ausnahmefall; in der
Regel wird der Hersteller die Konformität selbst feststellen
dürfen.

Den Kommunen entsteht Vollzugsaufwand, soweit die
Marktaufsicht durch örtliche Ordnungsbehörden ausgeübt
wird oder wegen Ordnungswidrigkeiten Geldbußen durch
die örtlichen Ordnungsbehörden verhängt werden.

Quantifizieren lassen sich die Kosten für den Vollzugs-
aufwand von Ländern und Kommunen wegen der noch
unbekannten Durchführungsmaßnahmen derzeit nicht. Bei
ihrer Anhörung haben Länder und Kommunen keine An-
gaben zur Höhe der zu erwartenden Kosten gemacht.

2. Kosten- und Preiswirkungen

2.1 Folgen für die Wirtschaft

Verbindliche Pflichten für die Wirtschaft (Hersteller, deren
Bevollmächtigte, Importeure) entstehen erst mit der Um-
setzung der Ökodesignrichtlinie durch die Durchführungs-
rechtsvorschriften. Diese Pflichten können entsprechend der
Anknüpfung der Ökodesignrichtlinie an den gesamten Le-
benszyklus des Produkts folgende Produktionsphasen be-
treffen: Auswahl und Einsatz von Rohmaterial; Fertigung;
Verpackung, Transport und Vertrieb; Installierung und
Wartung, Nutzung und Ende der Lebensdauer bis zur Ent-
sorgung (vgl. Anhang I, Teil 1, Absatz 1.1 der Ökodesign-
richtlinie). Die Unternehmen müssen ihre Produktion ent-
sprechend anpassen und den damit verbundenen logistischen
und materiellen Aufwand leisten. Darüber hinaus können die
Durchführungsrechtsvorschriften den Hersteller verpflich-
ten, die Umweltaspekte des Produkts umfassend zu analy-
sieren, auf dieser Grundlage das ökologische Profil des be-
treffenden energiebetriebenen Produkts zu erstellen und das
Produkt anhand von Referenzwerten zu bewerten (vgl.
Anhang I Teil 2 und 3 der Ökodesignrichtlinie). Die damit
für die Wirtschaft verbundenen Belastungen sollen jedoch
möglichst gering gehalten werden; insbesondere soll das
Prinzip der Verhältnismäßigkeit beachtet und durch Über-
gangfristen auf den Produktionszyklus Rücksicht genom-
men werden (vgl. Kommissionsvorschlag für die Öko-
designrichtlinie vom 1. August 2003, KOM (2003) 453
endgültig).

Die Umsetzung der Ökodesignrichtlinie bietet den Unter-
nehmen im Übrigen auch Chancen: Es besteht ein Anreiz zu
produktbezogenen Innovationen, die helfen können, Produk-
tionskosten durch Steigerung der Ökoeffizienz zu reduzie-
ren, ein positives Markenimage aufzubauen oder neue Märk-
te und Marktanteile zu erschließen. Ob die Unternehmen per
Saldo kostenseitig be- oder entlastet werden, hängt von der
konkreten Ausgestaltung der Durchführungsmaßnahmen ab.
Aussagen hierzu sind derzeit nicht möglich. Bei ihrer An-
hörung haben die Wirtschaftsverbände keine Angaben zur
Höhe der zu erwartenden Kosten gemacht.

2.2 Bürokratiekosten

a) Inhalt neuer Informationspflichten

Neue Informationspflichten werden durch das Energie-
betriebene-Produkte-Gesetz und infolge der Durchfüh-
rungsrechtsvorschriften eingeführt:

aa) InfAAZormationspflichten für die Wirtschaft

aaa) Informationspflichten aufgrund des Energie-
betriebene- Produkte-Gesetzes

Energiebetriebene Produkte müssen mit einer
CE-Kennzeichnung versehen werden (§ 4
Abs. 1 Nr. 2 und § 6), die allerdings schon auf-
grund anderweitiger Produktanforderungen
veranlasst sein kann, und es muss eine Kon-
formitätserklärung für das Produkt ausgestellt
werden (§ 4 Abs. 1 Nr. 3). Außerdem haben
Hersteller, Bevollmächtigter oder ggf. Impor-
teur zu ihrer Identifikation das Produkt pflicht-
gemäß zu kennzeichnen (§ 5 Abs. 1). Konfor-
mitätserklärungen und Unterlagen zur Konfor-
mitätsbewertung müssen zehn Jahre lang zur
Einsicht bereitgehalten werden (§ 4 Abs. 6).
Beim Ausstellen nicht konformer energiebe-
triebener Produkte müssen Hinweispflichten
beachtet werden (§ 4 Abs. 9). Weiterhin kön-
nen Kennzeichnungspflichten zur Verbrau-
cherinformation über Ökodesignkriterien vor-
gesehen werden (§ 3 Satz 3). Schließlich sind
im Rahmen der Marktüberwachung den
zuständigen Landesbehörden auf Verlangen
Auskünfte zu erteilen und diese Behörden sind
auch in sonstiger Weise, d. h. ggf. auch durch
Bereitstellung von Daten, zu unterstützen (§ 7
Abs. 6).

Privatwirtschaftliche Einrichtungen, die als
zugelassene Stellen die Konformität energie-
betriebener Produkte bewerten wollen, müs-
sen das dazu erforderliche Genehmigungs-
verfahren durchlaufen und im Rahmen von
Aufsichtsmaßnahmen auf Verlangen Auskunft
erteilen (§ 11).

bbb) Informationspflichten infolge von Durchfüh-
rungsrechtsvorschriften

Energiebetriebene Produkte müssen den
Ökodesignvorgaben entsprechen, die in den
Durchführungsrechtsvorschriftten festgelegt
werden (§ 4 Abs. 1 Nr. 1). Darüber hinaus le-
gen die Durchführungsrechtsvorschriften das
jeweilige Konformitätsbewertungsverfahren
fest. In der Regel wird dabei zwischen interner
Entwurfskontrolle und Managementsystem
für die Konformitätsbewertung ausgewählt
(vgl. Artikel 8 Abs. 2 Unterabs. 1 Satz 1 der
Ökodesignrichtlinie), die insbesondere Doku-
mentationspflichten vorsehen (vgl. im Einzel-
nen Anhang IV und V Ökodesignrichtlinie).
Auch die Auswahl anderer Konformitätsbe-
wertungssysteme, die den üblichen Modulen
im Rahmen des Neuen Ansatzes entsprechen,
ist jedoch zulässig (vgl. Artikel 8 Abs. 2 Un-
terabsatz 1 Satz 2 Ökodesignrichtlinie), so
dass auch die damit verbundenen Informa-
tionspflichten eingeführt werden können.

Im Falle von Bauteilen oder Baugruppen kön-
nen die Rechtsverordnungen gemäß § 3 Satz 4
vorsehen, dass Hersteller und ihre Bevoll-
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mächtigten sowie ggf. Importeure Ökodesign-
informationen für die weiterverarbeitende
Wirtschaft bereitstellen müssen.

bb) Informationspflichten für die Bürgerinnen und Bür-
ger

Keine

cc) Informationspflichten für die Verwaltung

Die betreffenden Informationspflichten finden sich
im Energiebetriebene-Produkte-Gesetz. Die zustän-
digen Landesbehörden müssen sich gegenseitig
über Marktaufsichtsmaßnahmen unterrichten (§ 7
Abs. 7). Außerdem sind bestimmte Marktaufsichts-
maßnahmen an die beauftragte Stelle zu melden; die
beauftragte Stelle unterrichtet ihrerseits das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie und
andere zuständige Behörden sowie die Europäische
Kommission und die anderen EWR-Mitgliedstaaten
(§ 8). Die beauftragte Stelle macht Marktaufsichts-
maßnahmen unter bestimmten Voraussetzungen
öffentlich (§ 9 Abs. 1 und 2); publiziert werden dar-
über hinaus bestimmte Verdachtstatbestände (§ 9
Abs. 3). Die Marktaufsichtsbehörden haben die
Aufsichtsbehörden zugelassener Stellen zu infor-
mieren, wenn sie Auskünfte und Unterstützung von
den zugelassenen Stellen verlangen (§ 11 Abs. 5
Satz 2).

Zur Unterstützung der Wirtschaft, insbesondere
kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sowie
Kleinstunternehmen, stellt die Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung ein umfassendes
Informationsangebot zu den Ökodesign-Anforde-
rungen bereit (§ 12 Abs. 1). Außerdem unterstützt
sie die zuständigen Behörden bei technischen und
wissenschaftlichen Fragestellungen (§ 12 Abs. 2).
Bei der Erfüllung dieser Aufgaben arbeitet sie mit
dem Umweltbundesamt zusammen und tauscht mit
dem Umweltbundesamt ihre Erfahrungen mit dieser
Zusammenarbeit aus (§ 12 Abs. 3).

b) Mit den neuen Informationspflichten verbundene Kosten

Die o. a. neuen Informationspflichten können erst erfüllt
werden, wenn und soweit die Europäische Kommission
Durchführungsmaßnahmen erlässt, mit denen sie die
konkreten Ökodesign-Anforderungen festlegt. Wie unter
I. bereits dargelegt, hat die Europäische Kommission zur
Vorbereitung von Durchführungsmaßnahmen erst Stu-
dien zu bestimmten Produktgruppen in Auftrag gegeben,
weitere Studien ausgeschrieben und bereitet im Übrigen
ein – nicht erschöpfendes und regelmäßig anzupassen-
des – Arbeitsprogramm zur Bestimmung weiterer Pro-
duktgruppen vor, für die Ökodesign-Anforderungen in
Betracht kommen.

Da somit weder der Kreis der von Ökodesign-Anforde-
rungen betroffenen energiebetriebenen Produkte ab-
schließend feststeht noch der Inhalt der betreffenden An-
forderungen, ist eine quantitative Erfassung der mit den
o. a. Informationspflichten verbundenen Kosten derzeit
nicht möglich. Eine Quantifizierung kommt vielmehr erst
nach Erlass der jeweiligen Durchführungsmaßnahme in
Betracht. Aus der entsprechenden Analyse können dann

ggf. politische Konsequenzen für künftige Durchfüh-
rungsmaßnahmen gezogen und über das dafür in der
Ökodesignrichtlinie vorgesehene Verfahren in den Wil-
lensbildungsprozess auf EU-Ebene eingebracht werden.
Auch die Kommission hat keine Gesetzesfolgenabschät-
zung zur Ökodesignrichtlinie vorgelegt, sondern wird
solche Folgenabschätzungen erst zu den Durchführungs-
maßnahmen vorbereiten. In Abstimmung mit dem Natio-
nalen Normenkontrollrat wurde daher vereinbart, dass
die Kosten der neuen Informationspflichten quantitativ
erst nach Inkrafttreten der jeweiligen Durchführungs-
rechtsvorschrift erfasst werden, und zwar auch insoweit,
als es sich um einen unmittelbar in den Mitgliedstaaten
wirksamen europäischen Rechtsakt handelt. Die Evaluie-
rung der Gesetzeswirkungen (§ 44 Abs. 7 GGO) soll
zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes erfolgen.

2.3 Preiswirkungen

Ob bei den Regelungsadressaten infolge der Neuregelungen
einzelpreiswirksame Kostenschwellen über- oder unter-
schritten werden, die sich erhöhend oder vermindernd auf
deren Angebotspreise auswirken, und ob die Regelungs-
adressaten ihre Kostenüberwälzungsmöglichkeiten in Ab-
hängigkeit von der konkreten Wettbewerbssituation auf
ihren Teilmärkten den Einzelpreis erhöhend oder vermin-
dernd ausschöpfen, lässt sich zwar nicht abschätzen, aber
auch nicht ausschließen. Diese kosteninduzierten Einzel-
preisänderungen dürften jedoch keine messbaren Effekte auf
das allgemeine Preis- bzw. Verbraucherpreisniveau induzie-
ren. Die öffentlichen Haushalte werden allenfalls geringfü-
gig belastet. Insoweit sind keine mittelbaren über die öffent-
lichen Haushalte transmittierten Preiseffekte zu erwarten.

B. Besonderer Teil

Zu § 1

Die Vorschrift bestimmt den in Artikel 1 Abs. 2 bis 4 der
Ökodesignrichtlinie festgelegten Anwendungsbereich des
Gesetzentwurfs. Die für militärisches Gerät vorgesehene
Ausnahme entspricht fast wortgleich § 1 Satz 3 des Gesetzes
über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Ge-
räte- und Produktsicherheitsgesetz – GPSG, BGBl. I 2004
S. 2). Sie ist auf Artikel 296 Abs. 1 Buchstabe b des EG-Ver-
trages gestützt, demzufolge jeder Mitgliedstaat die Maß-
nahmen ergreifen kann, die seines Erachtens für die Wah-
rung seiner Sicherheitsinteressen erforderlich sind; die
Ausschlussregelung ist für die Erfüllung des Auftrags der
Bundeswehr erforderlich. Stationäre Anlagen wie Aufzüge
sind nicht als Verkehrsmittel im Sinne des § 1 Abs. 1 zu be-
trachten.

Zu § 2

Die Begriffsbestimmungen entsprechen weitgehend wört-
lich den in Artikel 2 der Ökodesignrichtlinie enthaltenen De-
finitionen, die zum Teil wiederum auf andere europarecht-
liche Vorschriften zurückgehen. Auf die Übernahme von
Definitionen der Richtlinie, deren Erwähnung im Gesetzent-
wurf nicht zwingend erforderlich erschien, wurde verzichtet.
Gegebenenfalls kann insoweit mittels Auslegung auf die
Begriffsbestimmungen der Ökodesignrichtlinie zurück-
gegriffen werden. Zusätzlich definiert sind die Begriffe
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„Durchführungsrechtsvorschrift“, „Ausstellen“, „Rückruf“
und „Rücknahme“, die für die nationale Implementierung
der Ökodesignrichtlinie benötigt werden. Zu diesen Begrif-
fen wird auf die Einzelbegründung zu den Vorschriften ver-
wiesen, in deren Zusammenhang sie relevant werden.

Zu § 3

Die Rechtsform der Durchführungsmaßnahmen, mit denen
die Europäische Kommission Ökodesign-Anforderungen
bestimmt, liegt nicht fest. Es kann sich um gemeinschafts-
rechtliche Richtlinien, Verordnungen oder Entscheidungen
handeln, wobei die Rechtsform von Produktgruppe zu Pro-
duktgruppe durchaus variieren kann. Die betreffenden Maß-
nahmen können in den Mitgliedstaaten unmittelbare binden-
de Rechtswirkungen entfalten (so insbesondere im Falle von
Kommissionsverordnungen) oder auch nicht (insbesondere
im Falle von Richtlinien). § 3 ermächtigt deshalb zum Erlass
einer Rechtsverordnung, mit der die Durchführungsmaßnah-
men der Europäischen Kommission in nationales Recht um-
gesetzt werden können, wenn sie diejenigen Personen, die
für die Ökodesign-Konformität haften, rechtlich nicht un-
mittelbar binden oder wenn sie der Ergänzung durch natio-
nales Recht bedürfen.

Durchführungsmaßnahmen der Europäischen Kommission
mit unmittelbarer Bindungswirkung und nationale Umset-
zungsverordnungen werden unter dem Oberbegriff „Durch-
führungsrechtsvorschrift“ zusammengefasst (vgl. § 2
Abs. 3). Die Durchführungsrechtsvorschrift legt die Ökode-
sign-Anforderungen für die Zwecke des Gesetzentwurfs ver-
bindlich fest (vgl. § 4 Abs. 1).

Es ist nicht beabsichtigt, mit einer ergänzenden nationalen
Rechtsverordnung zusätzliche Produktanforderungen oder
Konformitätsbewertungserfordernisse neu einzuführen, die
über die jeweilige Durchführungsmaßnahme hinausgehen –
soweit dies überhaupt zulässig wäre. Möglicherweise bedarf
die Durchführungsmaßnahme für ihre Anwendung aber be-
stimmter rechtstechnischer Klarstellungen (z. B. Definitio-
nen), Ergänzungen im Hinblick auf Sanktionen (Bußgeld) zu
bestimmten in der betreffenden Maßnahme festgelegten Ver-
pflichtungen oder hinsichtlich ähnlicher Sekundärfragen.
Für diesen Fall soll die Verordnungsermächtigung eine Re-
gelung ermöglichen. Soweit Durchführungsmaßnahmen kei-
ne abschließenden Regelungen enthalten oder Gründe für
Ausnahmen nach Artikel 95 Abs. 4 des EG-Vertrages (Bei-
behaltung einzelstaatlicher Bestimmungen wegen wichtiger
Erfordernisse in Bezug auf den Umweltschutz) vorliegen,
können sich zusätzliche Anforderungen an die betreffenden
Produkte allerdings aus anderen nationalen Rechtsvorschrif-
ten (z. B. Bundes-Immissionsschutzgesetz) ergeben.

Die Federführung innerhalb der Bundesregierung bei Erlass
einer Verordnung nach § 3 richtet sich danach, welchen Ge-
schäftsbereich die umzusetzende Durchführungsmaßnahme
schwerpunktmäßig berührt. Dabei wird insbesondere zu be-
rücksichtigen sein, inwieweit aufgrund einer solchen Durch-
führungsmaßnahme Rechtsvorschriften angepasst werden
müssen, die in die federführende Zuständigkeit eines be-
stimmten Ressorts fallen.

Satz 3 bezieht sich auf Artikel 14 der Ökodesignrichtlinie,
demzufolge bestimmte Verbraucherinformationen vorgese-
hen werden können. Satz 4 setzt Artikel 11 der Ökodesign-
richtlinie um, demzufolge den Herstellern von Bauteilen und

Baugruppen mit Durchführungsmaßnahmen Informations-
pflichten zugunsten der Nutzerinnen und Nutzer auferlegt
werden können.

Zu § 4

In dieser für das Gesetz zentralen Vorschrift werden die
Voraussetzungen festgelegt, unter denen energiebetriebene
Produkte, für die eine Durchführungsrechtsvorschrift gilt
(vgl. Begründung zu § 3), in den Verkehr gebracht oder in
Betrieb genommen werden dürfen. Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2
ist die Inbetriebnahme energiebetriebener Produkte, die den
für sie festgelegten Ökodesign-Anforderungen nicht ent-
sprechen, nur dann verboten, wenn diese Produkte nicht zu-
vor in den Verkehr gebracht wurden. Dies ist z. B. dann der
Fall, wenn ein Hersteller von Getränkeautomaten, für die die
Ökodesign-Anforderungen gelten, diese Automaten auf-
stellt, ohne sie zu verkaufen; dieser Hersteller muss vor der
Inbetriebnahme sicherstellen, dass die Anforderungen ge-
mäß § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 erfüllt sind. Andererseits
braucht der private Endnutzer, der ein energiebetriebenes
Produkt im Europäischen Wirtschaftsraum im Handel er-
wirbt, die Konformität nicht zu prüfen, da das Produkt beim
Erwerb bereits in den Verkehr gebracht war.

Im Ausnahmefall kann allerdings auch der private Endnutzer
für die Konformität haften. Beispiel: Der betreffende End-
nutzer führt ein energiebetriebenes Produkt, für das eine
Durchführungsrechtsvorschrift gilt, aus einem Drittland in
den Europäischen Wirtschaftsraum ein. Dass im vorliegen-
den Zusammenhang ggf. auch den privaten Endnutzer Ver-
pflichtungen treffen können, folgt auch aus der Hersteller-
definition des § 2 Abs. 7, demzufolge ggf. jede natürliche
Person als Hersteller gelten kann. Mit dieser Haftung des pri-
vaten Endnutzers im Ausnahmefall sollen Haftungslücken
und Umgehungsmöglichkeiten ausgeschlossen werden. Bei
der Entscheidung über etwaige Verwaltungsmaßnahmen ge-
gen private Endnutzer wird allerdings strikt auf die Anwen-
dung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu achten sein.

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 greift die Anforderungen aus Ar-
tikel 8 Abs. 1 und Artikel 5 Abs. 1 bis 3 der Ökodesignricht-
linie auf.

Die Absätze 2 bis 5 regeln Vermutungstatbestände gemäß
Artikel 8 und 9 der Ökodesignrichtlinie. Die Absätze 6 und 7
betreffen die Aufbewahrung von Unterlagen zur Konformi-
tätsbewertung und deren Sprache (Artikel 8 Abs. 3 und 4 der
Ökodesignrichtlinie).

Die Übersetzungsregelung in § 4 Abs. 7 Satz 2 folgt allge-
meinen Regeln gemäß Abschnitt 8.2.1 „Leitfaden für die
Umsetzung der nach dem neuen Konzept und dem Gesamt-
konzept verfaßten Richtlinien“ (Blue Guide) einschließlich
der im Blue Guide dargelegten Einschränkungen für die An-
forderung einer Übersetzung, die sich aus dem Verhältnis-
mäßigkeitsprinzip ergeben. Dementsprechend sollte auf die
Übersetzung verzichtet werden, wenn eine anderssprachige
Fassung der Unterlagen, speziell der ausführlichen techni-
schen Angaben der Unterlagen, für die betreffende nationale
Behörde verständlich ist. Erachtet die Behörde die Überset-
zung für notwendig, muss sie den zu übersetzenden Teil der
Unterlagen deutlich angeben und eine ausreichende Frist
einräumen. Die Übersetzung darf an keine weiteren Aufla-
gen, wie etwa an die Erstellung durch einen beeidigten oder
einen von den Behörden zugelassenen Übersetzer, geknüpft
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werden. Die Voraussetzungen für die Anforderung der Über-
setzung werden von der Behörde im Einzelnen darzulegen
und zu begründen sein.

Die in Absatz 8 enthaltenen Verpflichtungen tragen dazu bei,
die Ökodesign-Konformität aller energiebetriebener Produk-
te in Deutschland zu sichern, insbesondere indem sie darauf
abzielen, dass nichtkonforme Produkte, die trotz des Ver-
botstatbestandes in § 4 Abs. 1 Satz 1 in den Verkehr gelangt
sind, wieder vom Markt genommen werden. Dem Händler
legt der Gesetzentwurf in diesem Zusammenhang keine be-
sonderen Verpflichtungen auf: Zum einen ist der Händler in
der Ökodesignrichtlinie nicht erwähnt, zum anderen ist das
Inverkehrbringen definiert als „erstmalige“ Bereitstellung,
sodass energiebetriebene Produkte per definitionem bereits
in Verkehr gebracht sind, wenn sie einem Händler im EWR
zur Verfügung gestellt werden.

Absatz 9 trifft eine Sonderregelung für das Ausstellen
energiebetriebener Produkte, das in Artikel 6 Abs. 3 der
Ökodesignrichtlinie unter erleichterten Voraussetzungen zu-
gelassen wird. An diese Vorschrift knüpft auch die Defini-
tion des Begriffs „Ausstellen“ in § 2 Abs. 6 an.

Zu § 5

Die Kennzeichnungspflicht gemäß Absatz 1 zielt darauf ab,
die Identifikation des Herstellers bzw. seines Bevollmächtig-
ten und des Importeurs für die Zwecke des Gesetzesvollzugs
zu sichern. Sie entspricht weitgehend der Regelung in § 5
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b des Gesetzes über technische Ar-
beitsmittel und Verbraucherprodukte (Geräte- und Produkt-
sicherheitsgesetz – GPSG, BGBl. I 2004 S. 2). Anders als
bei der CE-Kennzeichnung (vgl. § 4 Abs. 1 Nr. 2) steht hier
zur Wahl, die Kennzeichnung auf dem Produkt oder auf der
Verpackung anzubringen. Diese Freiheit gegenüber dem
GPSG – einer Sicherheitsregelung – einzuschränken wäre
nicht sachgerecht, zumal das Produkt immer identifizierbar
sein muss, ggf. mit Hilfe von Referenzmaterial. Andererseits
entfällt im Vergleich zum GPSG die Möglichkeit die Anga-
ben wegzulassen, weil sie den Nutzerinnen und Nutzern be-
reits bekannt sind oder unverhältnismäßig erscheinen. Diese
Regelung würde im vorliegenden Zusammenhang mit Blick
auf die Produkte, die Durchführungsmaßnahmen unterliegen
können (vgl. Artikel 15 Abs. 2 der Ökodesignrichtlinie),
leerlaufen. Insbesondere geht es per definitionem um Mas-
senprodukte, sodass der Fall der Auftragsfertigung eines In-
dividualprodukts, bei dem sich Hersteller und Nutzerinnen
und Nutzer persönlich kennen, keine Rolle spielt.

Absatz 2 schöpft die Regelungsbefugnis der Mitgliedstaaten
aus, zu verlangen, dass bestimmte weitere Angaben zu ener-
giebetriebenen Produkten in der jeweiligen Landessprache
verfasst werden müssen. Angaben in deutscher Sprache wer-
den allerdings nur verlangt, wenn das Produkt nicht gewerb-
lich genutzt wird; viele energiebetriebene Produkte werden
auch von Geschäftskunden betrieben und für deren Ver-
ständnis wird Englisch, das bei international vertriebenen
Produkten als Dokumentationssprache üblich ist, in aller Re-
gel ausreichen. Darüber hinaus wird klargestellt, dass gemäß
Artikel 5 Abs. 5 Unterabs. 3 Buchstabe a der Ökodesign-
richtlinie anstelle schriftlicher Angaben auch andere Formen
der Darstellung zulässig sind, insbesondere Symbole. Unab-
hängig von ihrer Form müssen diese Informationen für die
Benutzer verständlich sein; bei der Beurteilung dieser Frage

ist auf den Empfängerhorizont abzustellen (vgl. Artikel 5
Abs. 5 Unterabs. 3 Buchstabe b der Ökodesignrichtlinie).

Zu § 6

Die Bestimmung setzt die gemeinschaftsrechtlichen Anfor-
derungen an die CE-Kennzeichnung gemäß Artikel 5 Abs. 1,
2 und 4 der Ökodesignrichtlinie um.

Zu § 7

Mit dieser Vorschrift werden die Anforderungen an die
Marktaufsicht gemäß Artikel 3 Abs. 2 und Artikel 7 Abs. 1
Unterabs. 1 bis 3 der Ökodesignrichtlinie umgesetzt; die
Erfüllung der Begründungspflicht (Artikel 7 Abs. 2 Un-
terabs. 1 der Ökodesignrichtlinie) und die Wahrung des
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses (Artikel 7 Abs. 6 der
Ökodesignrichtlinie) werden bereits durch das allgemeine
deutsche Verwaltungsrecht sichergestellt. Zur Umsetzung
von Artikel 3 Abs. 4 der Ökodesignrichtlinie bedarf es we-
gen des Petitionsrechts gemäß Artikel 17 GG ebenfalls kei-
ner besonderen Regelung. § 7 Abs. 8 schreibt durch Verweis
auf § 59 der Verwaltungsgerichtsordnung eine Rechtsmittel-
belehrung vor (vgl. Artikel 7 Abs. 2 Unterabs. 2 der Öko-
designrichtlinie).

Die Marktaufsicht ist Sache der zuständigen Landesbehör-
den, da das Gesetz – als eigene Angelegenheit – von den
Ländern ausgeführt wird (Artikel 83 GG). Sie ist in ver-
gleichbarer Weise geregelt wie im Bereich der Geräte- und
Produktsicherheit. Dies gilt insbesondere für die Befugnisse
der zuständigen Behörden gemäß § 7 Abs. 4 bis 6. Sie er-
möglichen es, den Sachverhalt zu ermitteln. Die Gebühren-
und Auslagenregelung in § 7 Abs. 4 Satz 2 verteilt das Kos-
tenrisiko danach, ob sich die Betroffenen dem Prüfungs-
ergebnis zufolge an die Vorschriften des Gesetzes gehalten
haben. § 7 Abs. 5 entspricht wörtlich § 8 Abs. 8 des Geset-
zes über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte
(Geräte- und Produktsicherheitsgesetz – GPSG, BGBl. I
2004, S. 2). Ebenso wie dort gilt der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz. So wird es z. B. in aller Regel ausgeschlossen
sein, sehr teure Maschinen als Muster oder Probe zu entneh-
men. Darüber hinaus sind die Proben und Muster nach Ab-
schluss der Prüfung zurückzugeben.

Das in § 7 Abs. 1 Satz 2 geforderte Überwachungskonzept
ist erforderlich, um eine effiziente Umsetzung der Öko-
design-Anforderungen sicherzustellen. Das Ökodesign-
Konzept stellt die Marktaufsichtbehörden vor besondere
Herausforderungen. Wegen des ganzheitlichen Ansatzes der
Richtlinie, die den gesamten Lebenszyklus energiebetriebe-
ner Produkte erfasst, werden komplexe und ggf. technisch
aufwändige Prüfungen erforderlich sein. Andererseits sind
die Prüfungskapazitäten der Behörden begrenzt, sodass die
vorhandenen Mittel gezielt eingesetzt werden müssen. Diese
Erwägungen sind der Hintergrund der Regelung des Über-
wachungskonzepts, das § 8 Abs. 2 des Gesetzes über techni-
sche Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Geräte- und
Produktsicherheitsgesetz – GPSG, BGBl. I 2004, S. 2) nach-
gebildet wurde. Weil die Ökodesign-Anforderungen hoch-
komplex sind und ihre Prüfung anspruchsvoll ist, sieht § 12
Abs. 2 außerdem vor, dass die Länder bei der Entwicklung
und Durchführung des Überwachungskonzepts durch die
beauftragte Stelle, d. h. die Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung, unterstützt werden.
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Die Verpflichtungen zur Kooperation der Landesbehörden
untereinander und mit der beauftragten Stelle gemäß Ab-
satz 7 setzen die Anforderungen an Verwaltungszusammen-
arbeit und Informationsaustausch nach Artikel 12 Abs. 1
der Ökodesignrichtlinie um.

Zu § 8

Mit dem Meldeverfahren werden die Anforderungen an die
Mitteilungen gemäß Artikel 3 Abs. 3 und Artikel 7 Abs. 1
Unterabs. 4 der Ökodesignrichtlinie umgesetzt. Wird ein
energiebetriebenes Produkt verboten oder vom Markt ge-
nommen, so stellt das Meldeverfahren sicher, dass die
Europäische Kommission und die anderen EWR-Mitglied-
staaten unverzüglich darüber informiert werden (§ 8 Abs. 1
und Abs. 2 Satz 1 und 2). Über andere Marktaufsichtsmaß-
nahmen wird nur der Europäischen Kommission berichtet
und auch dies nicht im Einzelfall, sondern nur periodisch in
zusammengefasster Form (§ 8 Abs. 2 Satz 3).

Zentrale Schaltstelle der Informationsvermittlung ist die be-
auftragte Stelle, mit deren Aufgaben die Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung betraut wird (§ 10). Schon
damit hat die Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung über den in § 7 Abs. 7 geregelten Informationsaus-
tausch hinaus Zugang zu Informationen über die Markt-
aufsicht, die ihr die Mitwirkung am Überwachungskonzept
(§ 12 Abs. 2) erleichtern. Die in das Meldeverfahren einbe-
zogenen obersten Bundesbehörden können aufgrund des von
ihnen gewonnen Überblicks über die Effektivität der
Marktüberwachung ggf. politisch reagieren.

Zu § 9

Mit den Absätzen 1 und 2 werden die Anforderungen aus
Artikel 7 Abs. 7 der Ökodesignrichtlinie an die Veröffent-
lichung von Marktaufsichtsmaßnahmen umgesetzt. Veröf-
fentlicht werden gemäß Artikel 7 Abs. 7 der Ökodesignricht-
linie die „Entscheidungen“ der Marktaufsicht. Dieser Begriff
wird aufgegriffen aus Artikel 7 Abs. 2 und 3. Es geht daher
um dieselben Maßnahmen, die der Europäischen Kommis-
sion und den anderen Mitgliedstaaten unverzüglich zu mel-
den sind, d. h. um Verbote oder Rücknahmen vom Markt.
Die Einschränkungen zur Veröffentlichung wahren die be-
rechtigten Interessen der Betroffenen.

§ 9 Abs. 3 setzt Artikel 8 Abs. 2 Unterabs. 2 der Ökodesign-
richtlinie um. Die Vorschrift soll ermöglichen, korrigierend
einzugreifen, bevor eine Konformitätsvermutung Platz
greift. Es geht insbesondere um den Fall, dass Anhaltspunkte
für die bevorstehende Einfuhr nichtkonformer Produkte aus
Drittländern bestehen. Die Behörden müssen nur tätig wer-
den, wenn die Anhaltspunkte als erheblich einzustufen sind.
Gilt erst einmal die Konformitätsvermutung, müssen die
Behörden die fehlende Konformität im Rahmen der Markt-
aufsicht beweisen.

Zu § 10

Die Vorschrift legt die beauftragte Stelle fest.

Zu § 11

Das Konformitätsbewertungsverfahren wird in den Durch-
führungsmaßnahmen der EU-Kommission bestimmt. Im

Regelfall soll der Hersteller gemäß Artikel 8 Abs. 2 Unter-
abs. 1 der Ökodesignrichtlinie zwischen der „internen Ent-
wurfskontrolle“ und dem „Managementsystem für die Kon-
formitätsbewertung“ wählen können. In beiden Fällen stellt
der Hersteller die Konformität des Produkts mit den Öko-
design-Anforderungen in eigener Verantwortung sicher,
ohne dass eine dritte Stelle zur Prüfung eingeschaltet werden
muss. In begründeten Fällen kann die Kommission aller-
dings auch andere Module des Neuen Ansatzes zur Konfor-
mitätsbewertung heranziehen, die Prüfung der Konformität
durch eine unabhängige Stelle verlangen, etwa Prüfung eines
Baumusters oder sogar Einzelprüfung von Produkten. Für
den Fall, dass ein Modul mit Drittprüfung vorgesehen wird,
regelt § 11, wie die dafür zuständigen zugelassenen Stellen
bestimmt werden, welche Anforderungen sie erfüllen müs-
sen und wie sie überwacht werden.

Die Regelung in § 11 entspricht dem bei der Umsetzung von
EG-Richtlinien nach dem Neuen Ansatz üblichen Verfahren.
Auch private Einrichtungen können danach die Genehmi-
gung zur Konformitätsbewertung als zugelassene Stelle er-
halten. Die Ausführung der Vorschrift obliegt den zuständi-
gen Landesbehörden.

Zu § 12

Die Vorschrift regelt – über das Meldeverfahren hinaus –
weitere Aufgaben der beauftragten Stelle, d. h. der Bundes-
anstalt für Materialforschung und -prüfung. Durch das in
Absatz 1 vorgesehene Informationsangebot werden die An-
forderungen an die Unterstützung der Wirtschaft umgesetzt,
die gemäß Artikel 13 Abs. 2 der Ökodesignrichtlinie beste-
hen. Dementsprechend wird das Informationsangebot vor al-
lem zur Unterstützung von KMU und Kleinstunternehmen
dienen und insbesondere darauf abzielen, Unterstützungs-
netzwerke und -strukturen zu stärken.

Bereits heute stellt die Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung verschiedene Datenbanken zur Verfügung,
insbesondere im Bereich Gefahrstoffe/Gefahrgüter, und
kann daher auf entsprechende Erfahrungen zurückgreifen.
Darüber hinaus hat sie Kompetenz im Hinblick auf die Be-
urteilung des gesamten Lebenszyklus energiebetriebener
Produkte, einschließlich Material- und Absatzeffizienz.
Dieser umfassende Ansatz ist eine Besonderheit der Öko-
design-Anforderungen.

Absatz 2 soll zu einer wirksamen Marktüberwachung bei-
tragen. Gemäß Absatz 3 arbeitet die Bundesanstalt für Mate-
rialforschung und -prüfung mit dem Umweltbundesamt
zusammen, damit bei der Erfüllung der Aufgaben nach den
Absätzen 1 und 2 auch dessen Expertise genutzt werden
kann. Mit Hilfe des regelmäßigen Erfahrungsaustauschs bei-
der Behörden soll die Zusammenarbeit möglichst effizient
gestaltet werden. Beide Behörden werden auch im Rahmen
des Konsultationsverfahrens nach den Artikeln 18 und 19
der Ökodesignrichtlinie ihre Expertise einbringen.

Zu § 13

Die hier festgelegten Bußgeldvorschriften ergänzen die
Marktaufsicht. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes
ergibt sich aus Artikel 74 Abs. 1 Nr. 1 GG.

Für den Fall von Verstößen gegen die mit Durchführungs-
rechtsvorschrift festgelegen Anforderungen gemäß § 4
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Abs. 1 Nr. 1 kann nicht im Gesetz selbst, sondern erst durch
Rechtsverordnung gemäß § 3 oder § 13 Abs. 3 ein Bußgeld
angedroht werden. Anderenfalls würde ein solches Bußgeld
in unzulässiger Weise pauschal für sämtliche einschlägigen
nationalen Rechtsverordnungen und gemeinschaftsrechtli-
chen Verordnungen vorgesehen; außerdem würde dem Ver-
ordnungsgeber der EU die Möglichkeit eröffnet, das natio-
nale Ordnungswidrigkeitenrecht unmittelbar zu gestalten,
obwohl dafür keine EU-Kompetenz besteht.

Absatz 2 differenziert die Höhe des Bußgeldes je nach
Schwere des Verstoßes und legt dementsprechend zwei un-
terschiedliche Höchstbeträge von fünfzigtausend und zehn-
tausend Euro fest. Der Bußgeldhöchstbetrag von fünfzig-
tausend Euro entspricht den Höchstbeträgen gemäß § 14
Abs. 2 des Bauproduktengesetzes (BGBl. I 1992 S. 1495)
und § 2 Abs. 2 des Energieverbrauchskennzeichnungsgeset-
zes (BGBl. I 2002 S. 570). Auf der Grundlage dieser beiden
Gesetze wurden die Verordnungen erlassen, mit denen die
gemäß Artikel 21 Ökodesignrichtlinie zu Durchführungs-
maßnahmen erklärten Richtlinien umgesetzt werden und die
bereits heute konkrete Ökodesign-Anforderungen definieren
(vgl. dazu auch EW 34 der Ökodesignrichtlinie). Die Diffe-
renzierung der Bußgeldhöhe und der Höchstbetrag von
zehntausend Euro sind angelehnt an § 23 Abs. 2 des Elektro-
und Elektronikgerätegesetzes (BGBl. I 2005 S. 762). Das
Bußgeld wird von den nach dem Gesetz über Ordnungswid-
rigkeiten (OWiG) zuständigen Behörden verhängt.

Wirtschaftliche Vorteile, die aus Zuwiderhandlungen gegen
das EBPG erlangt werden, können nach allgemeinen Regeln
abgeschöpft werden (§ 17 Abs. 4, §§ 29a und 30 Abs. 4
OWiG).

Zu § 14

Die in Absatz 1 genannte Verordnung zur Umsetzung der
Heizkesselwirkungsgradrichtlinie muss gemäß Artikel 21
Abs. 1 der Ökodesignrichtlinie insoweit angepasst werden,
als ein in dieser Richtlinie vorgesehenes besonderes Kenn-
zeichnungssystem entfällt. Im Übrigen müssen die Rechts-

verordnungen, die die drei von der Ökodesignrichtlinie in
Artikel 21 zu Durchführungsmaßnahmen erklärten Richt-
linien (Heizkesselwirkungsgradrichtlinie, Energieeffizienz
von Haushaltskühl- und Gefriergeräten, Energieeffizienzan-
forderungen an Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen) um-
setzen, nicht geändert werden. Die drei Richtlinien bleiben
unverändert in Kraft, darin enthaltene Regelungen zur Kon-
formitätsbewertung und Kennzeichnung gehen entsprechen-
den Regelungen der der Ökodesignrichtlinie als Lex specia-
lis vor. Soweit die drei Richtlinien künftig geändert werden,
können die Umsetzungsverordnungen auf der Grundlage des
vorliegenden Gesetzentwurfs angepasst werden (§ 3), um
der Qualifizierung der Richtlinien als Durchführungsmaß-
nahmen der Ökodesignrichtlinie zu entsprechen.

Die vom Bundesministerium für Wirtschaft im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung erlassene Verordnung über die Kennzeichnung von
Haushaltsgeräten mit Angaben über den Verbrauch an Ener-
gie und anderen wichtigen Ressourcen vom 30. Oktober
1997 (BGBl. I S. 2616), die die Richtlinie 86/594/EWG des
Rates vom 1. Dezember 1986 über die Geräuschemissionen
von Haushaltsgeräten (ABl. EU Nr. L 344 S. 24) umsetzt,
darf gemäß Artikel 22 der Ökodesignrichtlinie trotz Aufhe-
bung der Richtlinie 86/594/EWG übergangsweise in Kraft
bleiben, bis für die betreffenden Produkte Durchführungs-
maßnahmen erlassen werden. Daraus folgenden Handlungs-
bedarf muss der Verordnungsgeber feststellen; eine Rege-
lung im EBPG ist entbehrlich.

Keiner Änderungsvorschrift bedarf es weiterhin im Hinblick
auf die in Artikel 22 der Ökodesignrichtlinie erwähnte Richt-
linie 78/170/EWG. Es gibt keine nationale Rechtsvorschrift
mehr, die sich auf diese Richtlinie stützt. Die Richtlinie ist
gegenstandslos und wird daher mit der Ökodesignrichtlinie
formal aufgehoben.

Zu § 15

Die Vorschrift legt den Zeitpunkt fest, zu dem das Gesetz in
Kraft tritt.
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Anlage 2

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates

Im Rahmen seiner Aufgabenwahrnehmung hat der Nationale
Normenkontrollrat den Gesetzentwurf dahingehend geprüft,
inwieweit Informationspflichten und daraus resultierende
Bürokratiekosten nachvollziehbar dargestellt worden sind.

Die im vorliegenden Gesetzentwurf enthaltenen Informa-
tionspflichten wurden nachvollziehbar dargestellt. Weiterhin
teilt der Rat die Auffassung des BMWi, dass sich die kon-
kreten Anforderungen an die Informationspflichten erst mit
dem Erlass entsprechender Durchführungsmaßnahmen der
EU-Kommission ergeben. Insofern ist eine Quantifizierung
der Bürokratiekosten zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.
Eine Nacherfassung der Kosten soll jedoch mit dem Inkraft-
treten der jeweiligen Durchführungsmaßnahmen erfolgen.
Darüber hinaus wurde dem Rat zugesichert, den Rat am
Entscheidungsprozess der geplanten Durchführungsmaß-
nahmen zu beteiligen.

Der Nationale Normenkontrollrat hat daher im Rahmen
seines gesetzlichen Prüfauftrags keine Bedenken gegen das
Regelungsvorhaben.
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Anlage 3

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 836. Sitzung am 21. September
2007 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76
Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu § 1 Abs. 1 Satz 1

In § 1 Abs. 1 Satz 1 sind nach den Wörtern „energie-
betriebene Produkte bestimmt sind“ die Wörter „, die von
einer Durchführungsrechtsvorschrift erfasst werden“ ein-
zufügen.

B e g r ü n d u n g

Klarstellung, dass das EBPG nur für Produkte gilt, die
von Durchführungsrechtsvorschriften i. S. d. § 2 Abs. 3
EBPG-E erfasst werden (1:1-Umsetzung des Artikels 1
der Richtlinie 2005/32/EG).

2. Zu § 2 Abs. 11

In § 2 Abs. 11 ist das Wort „Bemühungen“ durch das
Wort „Feststellungen“ zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g

Klarstellung des Gewollten. Der Begriff „Bemühungen“
stellt eine nicht definierbare Begriffsbestimmung dar.

3. Zu § 7

Zu Absatz 1 Satz 2

§ 7 Abs. 1 Satz 2 ist zu streichen.

Folgeänderungen:

a) In § 7 Abs. 2 sind die Wörter „und die Entwicklung
und Fortschreibung des Überwachungskonzeptes“ zu
streichen.

b) In § 12 Abs. 2 sind die Wörter „bei der Entwicklung
und Durchführung des Überwachungskonzeptes nach
§ 7 Abs. 1 Satz 2 sowie“ zu streichen.

B e g r ü n d u n g

Die Erstellung eines Überwachungskonzeptes durch die
zuständigen (Landes-)Behörden ist nicht erforderlich und
geht über eine strikte 1:1-Umsetzung der Richtlinie hin-
aus.

Für den Vollzug des EBPG werden die Durchführungs-
maßnahmen im Sinne von Artikel 15 der Richtlinie 2005/
32/EG (Ökodesignrichtlinie) von entscheidender Bedeu-
tung sein. Die Entscheidung darüber, welche Durch-
führungsmaßnahmen als vorrangig anzusehen sind, er-
folgt von der EU-Kommission unter Beteiligung der
interessierten Kreise gemäß Artikel 18 der genannten
Richtlinie in Form eines Arbeitsprogramms (Artikel 16
der Richtlinie). Bei der Ausarbeitung des Entwurfs einer
Durchführungsmaßnahme erfolgt u. a. eine Überprüfung
von Umweltaspekten, so auch der Energieeffizienz, eine
Bewertung der Auswirkung auf die Umwelt, die Verbrau-
cher und die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller.

Das Arbeitsprogramm und die Durchführungsmaßnah-
men stellen somit bereits die Entscheidung über die
Schwerpunkte der Marktüberwachungsmaßnahmen dar.
Für die konkreten Marktüberwachungsmaßnahmen in
den Ländern bedarf es daher nicht eines umfangreichen
Marktüberwachungskonzeptes; hier sind einfache Ent-
scheidungen ausreichend. Die Forderung nach einem
Marktüberwachungskonzept ist daher zu streichen.

Zu den Folgeänderungen:

Die Erwähnung des Überwachungskonzeptes bzw. die
Verankerung weiterer Pflichten im Zusammenhang mit
den Überwachungskonzepten in § 7 Abs. 2 und § 12
Abs. 2 EBPG-E wird nach Streichung des Konzeptes ge-
mäß dem Hauptantrag obsolet.

4. Zu Absatz 4 Satz 2

In § 7 Abs. 4 Satz 2 sind die Wörter „, wenn die Prüfung
ergibt, dass die Anforderungen nach § 4 nicht erfüllt
sind“ zu streichen.

B e g r ü n d u n g

§ 7 EBPG-E regelt die Marktüberwachung für energie-
betriebene Massenprodukte. Um eine qualifizierte und
wirksame Marktaufsicht für diese Massenprodukte
durchzuführen und dem Überwachungsauftrag „Über-
wachungsprogramme mit stichprobenartigen Überprü-
fungen“ gerecht werden zu können, werden bei den
Überwachungsbehörden kontinuierliche Personal- und
Laborkosten anfallen. Da es im Interesse der Wirtschafts-
akteure, die ordnungsgemäße energiebetriebene Produk-
te herstellen, liegt, auch positive Prüfergebnisse von den
Marktüberwachungsbehörden zu erhalten, sind die
Marktüberwachungskosten grundsätzlich auf die Her-
steller, Beauftragten oder Importeure umzulegen. Dies
gilt insbesondere in den Fällen der Marktüberwachung,
in denen die Marktaufsichtsbehörden von ihrer Befugnis
Gebrauch machen, Produktproben zu entnehmen und
Prüfungen und Tests an ihnen vorzunehmen.

Durch die länderübergreifende Zusammenarbeit der
Marktüberwachungsbehörden und das Mitwirken der
beauftragten Stelle wird sichergestellt, dass der erfor-
derliche Prüfumfang von energiebetriebenen Massen-
produkten nicht überschritten wird. Ein Umlegen der
Marktüberwachungskosten ist auch notwendig, da die
Anzahl der Durchführungsrechtsakte von der EU-Kom-
mission nicht begrenzt wird und die Länder im Rahmen
der Subsidiarität nicht mitwirken können.

5. Zu § 9 Abs. 3 Satz 1 und 2 – neu –

§ 9 Abs. 3 ist wie folgt zu ändern:

a) Satz 1 ist wie folgt zu ändern:

aa) Nach den Wörtern „beauftragten Stelle“ sind die
Wörter „in nachvollziehbarer Form“ einzufügen.
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bb) Die Wörter „unverzüglich im Bundesanzeiger“
sind durch die Wörter „so schnell wie möglich im
Information and Communication System for
Market Surveillance (ICSMS)“ zu ersetzen.

b) Nach Satz 1 ist folgender Satz einzufügen:

„Die nach Satz 1 zuständigen Behörden oder die be-
auftragte Stelle können von einer Veröffentlichung
absehen, wenn das Produkt von den Anforderungen
nach § 4 Abs. 1 nur geringfügig abweicht.“

B e g r ü n d u n g

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die in § 9 Abs. 3 Satz 1 EBPG-E enthaltene Informa-
tionspflicht setzt Artikel 8 Abs. 2 Unterabs. 2 der Richt-
linie 2005/32/EG um. Die Information ist an die
zuständigen Behörden, insbesondere die Marktaufsicht,
gerichtet. In der EU-Richtlinie wird in Artikel 8 der Be-
griff „deutliche Anhaltspunkte“ verwendet. Dieser Be-
griff ist in den deutschen Rechtsvorschriften nicht ge-
bräuchlich und daher zu ersetzen. Die Formulierung „in
nachvollziehbarer Form“ in Ergänzung zur vom Gesetz-
entwurf verwendeten Terminologie „erhebliche Anhalts-
punkte“ ist daneben auch geeignet, um dem grundsätzlich
bestehenden Haftungsrisiko der zuständigen Behörden
bzw. der beauftragten Stelle zu begegnen. Falls sich eine
behördliche Einschätzung als falsch herausstellt, kann
dies mit wirtschaftlichen und finanziellen Nachteilen für
den Hersteller, Inverkehrbringer oder Importeur einher-
gehen. Insoweit ist es wichtig, die Maßstäbe der behör-
deninternen Prüfung möglichst exakt festzulegen. Ob das
Kriterium „in nachvollziehbarer Form“ gegeben ist, wird
regelmäßig dokumentiert werden. Die sorgfältige Doku-
mentation ist bei Rechtsstreitigkeiten notwendig.

Zu Doppelbuchstabe bb

Für die vorliegende Materie Produktüberwachung be-
steht mit dem ICSMS bereits ein behördeninternes und
spezialisiertes Informationssystem. Diesem soll deshalb
der Vorzug vor dem Bundesanzeiger gegeben werden.
ICSMS hat gegenüber dem Bundesanzeiger auch den
Vorteil, dass der Datenzugriff nicht nur Deutschland-
intern, sondern auf EU-weit vorhandene Informationen
möglich ist. Ausweislich der Einzelbegründung im
Gesetzentwurf soll die Informationspflicht gemäß § 9
Abs. 3 EBPG-E insbesondere bei bevorstehender Einfuhr
von Produkten nützlich sein. Gerade dafür wären jedoch
im Bundesanzeiger veröffentlichte Anhaltspunkte viel zu
eng gefasst.

Eine unverzügliche Veröffentlichung, wie im Gesetzent-
wurf vorgesehen, geht über die 1:1-Umsetzung der
Ökodesignrichtlinie hinaus. Stattdessen soll die Termino-
logie von Artikel 8 Abs. 2 Unterabs. 2 der EU-Richtlinie
aufgegriffen werden.

Zu Buchstabe b

Die Einführung einer Geringfügigkeitsschwelle soll den
zuständigen Behörden bzw. der beauftragten Stelle einen
Ermessensspielraum eröffnen. Nur so kann der Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit zur Anwendung kommen.
Nicht jede noch so geringe Abweichung von den Durch-

führungsvorschriften kann im Einzelfall eine Veröffentli-
chung im ICSMS rechtfertigen. Die Qualität und Art und
Weise der Abweichung soll in die Entscheidung einflie-
ßen können.

6. Zu § 11 Abs. 4 Satz 1

In § 11 Abs. 4 Satz 1 ist die Angabe „in den Absätzen 2
und 3“ durch die Angabe „in Absatz 2“ zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g

§ 11 Abs. 3 EBPG-E enthält keine Anforderungen, die
von der zuständigen Behörde überwacht werden müssen.

7. Zum Gesetzentwurf insgesamt

Der Bundesrat begrüßt und erkennt an, dass mit dem
Energiebetriebene-Produkte-Gesetz (EBPG) die Umset-
zung der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 6. Juli 2005 zur Schaffung ei-
nes Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an
die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Pro-
dukte und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG des
Rates sowie der Richtlinien 96/57/EG und 2000/55/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates (nachfol-
gend: Ökodesignrichtlinie) erfolgt.

Das EBPG zielt der Ökodesignrichtlinie entsprechend
darauf ab, den freien Verkehr mit energiebetriebenen Pro-
dukten im Sinne der Ökodesignrichtlinie zu gewährleis-
ten und die Umweltauswirkungen energiebetriebener
Produkte zu mindern.

Der Bundesrat bedauert aber, dass gleichwohl das EBPG
neue Probleme erwarten lässt und für die Hersteller nicht
deregulierend wirkt.

Probleme in der Umsetzung sind für Bauprodukte zu
erwarten, die wegen nicht existierender harmonisierter
Bauproduktnorm (EN-Norm) kein CE-Zeichen tragen
dürfen, nun jedoch bei Einhaltung der Anforderun-
gen einer Durchführungsrechtsvorschrift (§ 4 Abs. 1
EBPG-E) berechtigt wären, ein CE-Zeichen zu tragen.
Dem Verbraucher würde damit zugemutet, sich detailliert
über die Reichweite des jeweiligen CE-Zeichens zu in-
formieren.

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, sich für eine
Neugestaltung der produktbezogenen Anforderungen auf
EU-Ebene einzusetzen. Die Umsetzung der dem Energie-
betriebene-Produkte-Gesetz zu Grunde liegenden Richt-
linie 2005/32/EG zeigt erneut, dass ein Handlungsbedarf
für eine bessere Rechtsetzung auf diesem Gebiet besteht.
Die zersplitterten und vielfältigen EU-Vorgaben führen
zu einer Vielzahl von nationalem Regelwerk, das dem
Anspruch an Deregulierung und Anwendertauglichkeit
nicht mehr gerecht wird.

Die Ökodesignrichtlinie zielt auf die Verbesserung der
Umweltverträglichkeit von bestimmten Produkten ab.
Andere Richtlinien, z. B. die Produktsicherheitsricht-
linie, zielen bei den gleichen Produkten auf die Verbes-
serung der Sicherheit ab. Beide Richtlinien weisen zu
gleichen Themen unterschiedliche Regelungsinhalte auf.

Besonders deutlich wird dies bei den Regelungen zur
Marktüberwachung. Im Gegensatz zur Produktsicher-
heitsrichtlinie sieht die neue Richtlinie keine Marktüber-
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wachung im Handel vor. Auf eine Unterrichtung der
Behörden durch Hersteller, Importeure, Händler wird
verzichtet, wenn sich herausstellt, dass ein Produkt nicht
richtlinienkonform ist. Außerdem werden die Informa-
tionspflichten der Marktüberwachungsbehörden gegen-
über dem Verbraucher in unterschiedlicher Weise gere-
gelt, was in der Praxis zu erheblichen Problemen führen
kann.

Die Anforderungen an das Inverkehrbringen von Produk-
ten sind in verschiedensten Richtlinien verankert und in
ihrer Verflechtung mit z. T. unterschiedlichen Hand-
lungspflichten des Inverkehrbringers oder der Behörden
kaum noch zu durchschauen. In dieser Einschätzung sind
sich die Marktteilnehmer, Verbände und Behörden einig.
Eine grundlegende Überarbeitung der Rechtssystematik
ist mittelfristig unabdingbar.

Notwendig ist eine Rahmenvorschrift, die allgemeine
Regelungen für Produkte, Handlungsweisen und Infor-
mationspflichten enthält, wenn ein Produkt nicht richt-
linienkonform ist. Die Rahmenvorschrift wäre dann
durch spezielle Richtlinien, die unter Sicherheits- oder
Umweltaspekten spezielle materielle Anforderungen an
ein Produkt stellen, zu ergänzen.

Es sollte geprüft werden, ob nicht Anforderungen aus der
Ökodesignrichtlinie sinnvollerweise in die betreffenden
anderen EU-Richtlinien überführt werden könnten, um
einer weiteren Aufsplitterung und möglicherweise ge-
genläufigen Anforderungen an Produkte entgegenzuwir-
ken.

Der Bundesrat bittet deshalb die Bundesregierung, sich
bei der Europäischen Kommission für eine Deregulie-
rung und Vereinfachung der Richtlinie 2005/32/EG ein-
zusetzen.

Der derzeitig auf EU-Ebene diskutierte Beschluss für die
einheitliche Gestaltung von Richtlinien zu produktbezo-
genen Anforderungen ist zwar als Schritt in die richtige
Richtung zu werten, beseitigt aber die in der Praxis beste-
henden Probleme nicht.

B e g r ü n d u n g

Das EBPG greift die Ziele der Ökodesignrichtlinie auf,
ohne darüber hinauszugehen.

In der EU-Richtlinie werden Durchführungsmaßnahmen
für Produkte mit hohem Potenzial für eine kostengünsti-
ge Senkung von Treibhausgasemissionen angekündigt,
beispielsweise Heiz- und Warmwasserbereitungsgeräte,
elektrische Antriebssysteme, Beleuchtung in privaten
Haushalten und im Dienstleistungssektor, Haushaltsgerä-
te, Bürogeräte in privaten Haushalten und im Dienstleis-
tungssektor, Unterhaltungselektronik und HLK-Anlagen
(Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen). Diese Bau-
produkte, insbesondere die mit elektrischen Antrieben,
fallen also gleichzeitig in den Anwendungsbereich des
EBPG und in den Anwendungsbereich anderer Vorschrif-
ten, z. B. des Bauproduktengesetzes, des Geräte- und
Produktsicherheitsgesetzes, der Bauordnungen der Län-
der oder direkt unter EG-Richtlinien, z. B. die Gasgeräte-
richtlinie. Deshalb trägt das EBPG im Ergebnis zur Aus-
weitung intransparenter CE-Kennzeichnung bei.

Da die Ökodesignrichtlinie Handelshemmnisse und
Wettbewerbsverzerrungen vermeiden soll, wäre die
Verlagerung von energetischen Mindestanforderungen in
harmonisierte Normen (entgegen Erwägungsgrund 30
der Richtlinie 2005/32/EG) der betreffenden Produkte
anwenderfreundlicher und deregulierend.
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Anlage 4

Gegenäußerung der Bundesregierung

Die Bundesregierung nimmt zu der Stellungnahme des Bun-
desrates vom 21. September 2007 wie folgt Stellung:

Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Nummer 1

Die Bundesregierung lehnt die Änderung ab.

Der Anwendungsbereich des Gesetzes legt auch die Reich-
weite der Verordnungsermächtigung (§ 3) fest; eine Durch-
führungsvorschrift muss ggf. durch nationale Rechtsverord-
nung geschaffen werden, wenn die EU-Durchführungsmaß-
nahme kein in den EU-Mitgliedstaaten unmittelbar geltendes
Gemeinschaftsrecht enthält. Alternativ könnte man den An-
wendungsbereich des EBPG zwar durch Bezugnahme auf
(EU-)Durchführungsmaßnahmen begrenzen, riskiert dann
aber wegen der im Übrigen durchgängigen Bezugnahme auf
die Durchführungsvorschrift Begriffsverwirrung. Zu erwä-
gen ist auch, dass die offene Ausgestaltung des Anwen-
dungsbereichs mit der grundsätzlich unbegrenzten, da ge-
mäß Artikel 15 EuP-RL nur durch abstrakt-generelle Krite-
rien beschränkten Zahl von energiebetriebenen Produkten
korrespondiert, für die EU-Durchführungsmaßnahmen er-
lassen werden können.

Zu Nummer 2

Die Bundesregierung lehnt die Änderung ab.

Klarstellungen sind immer Interpretationen, mit denen im
Interesse einer einheitlichen Umsetzung der Richtlinie (RL)
im Binnenmarkt behutsam umgegangen werden muss. Im
Interesse einer einheitlichen Anwendung der RL sollte das
Umsetzungsgesetz durch Abweichung von der RL-Definiti-
on keine Auslegung vornehmen, die ggf. abweichende Aus-
legungen auf EU-Ebene ausschließt.

Zu Nummer 3

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Das Überwachungskonzept ist in der EuP-RL nicht aus-
drücklich genannt.

Aus Artikel 3 Abs. 1 und 2 der EuP-RL ergibt sich jedoch
auf nationaler Ebene die Notwendigkeit effizienter Markt-
überwachung. Außerdem stellt Marktüberwachung in die-
sem Bereich Behörden vor besondere Herausforderungen.
Daher wurde das Überwachungskonzept in Anlehnung an
das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (§ 8 Abs. 2 GPSG)
eingeführt. Und deshalb hält die Bundesregierung die RL
mit Überwachungskonzept auch für 1:1 umgesetzt.

Eine effiziente Marktüberwachung ist darüber hinaus zentra-
les Anliegen der Wirtschaft, die das Überwachungskonzept
in der Anhörung daher ausdrücklich begrüßt hat.

Auch in der Anhörung der Länder ist dies auf positive Reso-
nanz gestoßen. Angesichts der mit der Marktüberwachung
im Bereich Energieeffizienz verbundenen Herausforderun-

gen, wurde es allgemein für zweckmäßig gehalten, über
sinnvollsten Ressourceneinsatz zu entscheiden, und sich
dabei auch bundesweit zu koordinieren, ebenso wie es im
Bereich des GPSG geschieht.

Soweit es sich um eine Vorschrift zum Verwaltungsverfahren
handelt, können Länder gemäß Artikel 84 Abs. 1 GG im Üb-
rigen von der Regelung abweichen, soweit denn eine effi-
ziente Marktüberwachung gewährleistet bleibt; eine Klausel
zum Ausschluss der Abweichungsmöglichkeit ist nicht vor-
gesehen.

Die Bundesregierung vertraut aber darauf, dass Über-
wachungskonzepte entwickelt werden und sich Bund und
Länder dabei auch koordinieren, weil dies aus ihrer Sicht ein
sachgerechter Ansatz ist.

Zu Nummer 4

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Die EuP-RL enthält keine Vorschrift zu einer Kostenrege-
lung. Die Bundesregierung möchte vermeiden, dass der
Wirtschaft neue Kosten auferlegt werden, wenn diese sich
regelgerecht verhält. Die Bundesregierung bittet die Länder,
diesen Aspekt zu berücksichtigen.

Eine generelle Kostenerhebung würde zu einer eventuellen
Ungleichbehandlung der Wirtschaft führen, da die Markt-
überwachung immer nur auf Stichproben begrenzt sein kann.
Daher können für die Hersteller nur für negativ auffallende
Produkte Kosten anfallen.

Zu Nummer 5

Zu Artikel 9 Abs. 3 Satz 1 und 2 – neu –

Zu Buchstabe a

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab.

Der Begriff „Deutliche Anhaltspunkte“ steht in Überein-
stimmung zur üblichen Terminologie. Die beantragte Ergän-
zung brächte untypische Terminologie in den Text und im
Ergebnis keinen Mehrwert. Von deutlichen Anhaltspunkten
kann immer nur die Rede sein, wenn es Tatsachen gibt, die
mit einigem Gewicht für den Verstoß sprechen und logi-
scherweise nachvollziehbar sind.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundes-
rates zu, die Wörter „unverzüglich im Bundesanzeiger“
durch die Wörter „so schnell wie möglich im Information
and Communication System for Market Surveillance
(ICSMS)“ zu ersetzen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und die
Bundesländer haben am 3. Mai 2005 eine Vereinbarung über
den Betrieb, die weitere Verbreitung und die Weiterentwick-
lung des internetunterstützten Informations- und Kommu-
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nikationssystems für eine grenzüberschreitende Marktüber-
wachung im Bereich der New-Approach-Richtlinien von
technischen Produkten (ICSMS) abgeschlossen.

Das ICSMS ist ein Werkzeug der für die Marktüberwachung
zuständigen Behörden sowie der beauftragten Stelle des
Bundes, das u. a. dazu dient, den gegenseitigen Informa-
tionsaustausch aller an dem System angeschlossenen Be-
hörden im Sinne des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
zu fördern, der Verpflichtung zur Veröffentlichung von In-
formationen auf effiziente Weise nachkommen zu können,
eine Basis für die Erstellung von Überwachungskonzepten
zu liefern und internationale Berichtspflichten in effizienter
Weise erfüllen zu können. Die Anwendung des ICSMS bie-
tet den Behörden die Möglichkeit, ihre Marktüberwachung,
insbesondere die Prüfungen, besser zu koordinieren und da-
mit insgesamt effektiver und kostengünstiger zu gestalten.

Zu Buchstabe b

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundes-
rates zu, nach Satz 1 den folgenden Satz einzufügen:

„Die nach Satz 1 zuständigen Behörden oder die beauftragte
Stelle können von einer Veröffentlichung absehen, wenn das
Produkt von den Anforderungen nach § 4 Abs. 1 nur gering-
fügig abweicht.“

Dies entspricht der Tatsache, dass die Veröffentlichung er-
heblich in die Belange der betroffenen Wirtschaftssubjekte

eingreifen kann. Dieser Tatsache wurde auch mit weiteren
Einschränkungen der Pflicht zur Veröffentlichung Rechnung
getragen.

Zu Nummer 6

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag des Bundes-
rates zu.

Die Verweisung wird damit präziser gefasst.

Zum Gesetzentwurf insgesamt

Zu Nummer 7

Die Bundesregierung sieht Handlungsbedarf für eine kon-
sistente Marktüberwachung in der EU. Die Umsetzung der
EuP-RL ist ein weiterer Anhaltspunkt, die Marktüber-
wachung homogen zu gestalten, sowohl mit dem „Neuen
Ansatz“ im Rahmen der Europäischen Gesetzgebung als
auch anschließend auf der nationalen Ebene.

Allerdings bietet die Umsetzung der EuP-RL jetzt nicht die
Handhabe, eine längerfristige Umgestaltung sofort in Gang
zu setzen. Die EuP-RL und das EBPG mit ihrer Zielsetzung
und die zeitlichen Vorgaben, wie dem drängenden Hand-
lungsbedarf bei der Gestaltung der energieverbrauchenden
Produkte, erfordern die zeitnahe Verabschiedung des Geset-
zes.
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